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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 
 

Areal Zentrum, Vergabe Baurechte  

Im September 2024 beschloss die Gemeindeversammlung die Quartierplanung "Zentrum 2.0". 
Die Rechtskraft wird voraussichtlich bis August 2026 erteilt. Zur Umsetzung des Quartierplans 
sollen auf der gemeindeeignen Zentrums-Parzelle drei Baurechtsparzellen gebildet werden. Auf 
diesen Baurechtsparzellen müssen, gemäss den Vorgaben des Reglements zur "Förderung der 
Wohnungsvielfalt und des preisgünstigen Wohnangebots in Birsfelden", mindestens 50% des neu 
erstellten Wohnungsangebots durch gemeinnützige Bauträgerschaften realisiert werden. 

Mit Ablauf der Bewerbungsfrist erhielt die Gemeinde vier Bewerbungen. Eine Bewerbung musste 
aufgrund Nichterfüllung der Mindestanforderung an die genossenschaftliche Organisationsform 
ausgeschlossen werden. Von den drei verbleibenden Bewerbungen wurden die Baugenossen-
schaft wohnen&mehr und die Wohngenossenschaft Redingbrücke als beste Bewerbungen aus-
erkoren. 

Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung zu beschliessen, dass 

• mit der Baugenossenschaft wohnen&mehr (Baurechtsparzellen 1/A1+A2 und 2/A3) und der 
Wohngenossenschaft Redingbrücke (Baurechtsparzelle 3/B1/B2) Baurechtsverträge abge-
schlossen werden können; 

• die Anfangsbaurechtszinsen für die Baurechtsparzellen 1/A1+A2 und 2/A3 CHF 344'000.– / 
Jahr sowie für die Baurechtsparzelle 3/B1/B2 zwischen CHF 80'000.– und CHF 106'000.– / 
Jahr betragen; 

• das Bestandsgebäude auf der Baurechtsparzelle 2/A3 Birspark 2 an die Baurechtsnehmerin 
Baugenossenschaft wohnen&mehr zum Schätzwert von CHF 1'700'000.– übergeben wird. Da-
von können notwendige und nachgewiesene Rückbau- Schadstoffsanierungs- und Erdbe-
benertüchtigungsmassnahmen abgezogen werden. Der effektive Kaufpreis kann nicht weniger 
als CHF 1.– betragen. 

 

Jahresbericht mit Jahresrechnung 2025 

Die Gemeinde Birsfelden schliesst 2025 mit einem Verlust von CHF -0.6 Mio. ab. Dies ist 
eine Verschlechterung gegenüber dem Budget 2025 um CHF -5.1 Mio. und gegenüber dem 
Abschluss 2024 von CHF -2.0 Mio. 
Die grossen Differenzen gegenüber dem Vorjahr und dem Budget basieren auf den Verän-
derungen bei den Buchgewinnen von Arealentwicklungen. Das hat u. a. damit zu tun, dass 
sich die Rechtskraft des Quartierplans Zentrum verzögert hat und der entsprechende Buch-
gewinn erst im Jahr 2026 anfallen wird. 
Massive Kostensteigerungen in verschiedensten Bereichen wie Gesundheit, Soziales oder 
Bildung belasteten die Erfolgsrechnung weiterhin stark. Die finanziellen Sanierungsanstren-
gungen, welche der Gemeinderat 2024 festgelegt hat und von der Gemeindeversammlung 
beschlossen wurden, sind weiterhin mehr als notwendig.  

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen, dass die Jahresrech-
nung 2025, welche mit einem Defizit von CHF 586’102.– abschliesst, sowie der Jahresbericht 
2025 genehmigt werden.  
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TRAKTANDUM NR. 1 
 
 
Protokoll der 1. Gemeindeversammlung des Jahres 2026 
 
 
1. Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2025 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission empfiehlt der Gemeindeversammlung einstimmig den Antrag des 

Gemeinderates zu genehmigen.  

Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 15. Dezember 2025 wird 

grossmehrheitlich mit wenigen Enthaltungen genehmigt. 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. 

 
 
2. Teilrevision Reglement betreffend die Musikschule: Ergänzung Kurse und Kostenbei-

träge 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission hat im Rahmen ihrer Sitzung vom 23. März 2026 den Antrag des Ge-

meinderates (auf Basis der Erläuterungen zur Gemeindeversammlung) einstimmig zur Annahme 

empfohlen. 

Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

://: Einstimmig wird beschlossen: 

Die Anpassungen im Anhang (Auflistung der Kurse Kinderchor, Bandunterricht und 

Ensemble sowie Festlegung deren Kostenbeiträge) des Reglements betreffend die 

Musikschule Birsfelden werden genehmigt. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

 
 
3. Sondervorlage: Wiederaufnahme Entwicklungsplanung Sportanlage Sternenfeld 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission hat im Rahmen ihrer Sitzung vom 23. März 2026 den Antrag des Ge-

meinderates (auf Basis der Erläuterungen zur Gemeindeversammlung) einstimmig zur Annahme 

empfohlen. 
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Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

://: R. Schacher stellt den Antrag, dass der Gemeinderat eine Begleitgruppe aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Einwohnenden einsetzt, welche den Prozess begleitet. Der Antrag wird 
grossmehrheitlich mit wenigen Nein-Stimmen und Enthaltungen angenommen. 

://: Grossmehrheitlich und mit einer Enthaltung wird beschlossen: 

1. Für die Erarbeitung des Entwicklungskonzepts Sportareal Sternenfeld (Abgrenzung ge-

mäss "Bearbeitungsperimeter" in Abbildung 2) wird ein Investitionskredit in Höhe von 

CHF 100'000.– bewilligt. 

2. Der Gemeinderat setzt eine Begleitgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Ein-

wohnenden ein, welche den Prozess begleitet. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

 
 
4. Aufhebung Reglement für die Finanzkommission 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission hat im Rahmen ihrer Sitzung vom 23. März 2026 den Antrag des Ge-

meinderates (auf Basis der Erläuterungen zur Gemeindeversammlung) einstimmig zur Annahme 

empfohlen. 

Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

://: Grossmehrheitlich und mit einer Enthaltung wird beschlossen: 

Das Reglement für die Finanzkommission wird aufgehoben. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

 
 
5. Kreditabrechnung Sondervorlage "Modernisierung und Umzug der Multimedianetz 

(MMN) Zentrale" 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission hat im Rahmen ihrer Sitzung vom 23. März 2026 den Antrag des Ge-

meinderates (auf Basis der Erläuterungen zur Gemeindeversammlung) einstimmig zur Annahme 

empfohlen. 

Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

://: Einstimmig wird beschlossen: 

Die Schlussabrechnung der Sondervorlage "Modernisierung und Umzug der Multimedia-

netz (MMN) Zentrale – Kredit über CHF 650'500.–", welche eine Kreditunterschreitung von 

CHF 329'963.30 ausweist, wird von der Gemeindeversammlung abgenommen. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.  
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6. Kreditabrechnung Sondervorlage "Einführung automatischer Durchfahrtskontrollen 
zur Verhinderung des Ausweichverkehrs" 

Empfehlung der Gemeindekommission 

Die Gemeindekommission hat im Rahmen ihrer Sitzung vom 23. März 2026 den Antrag des Ge-

meinderates (auf Basis der Erläuterungen zur Gemeindeversammlung) einstimmig zur Annahme 

empfohlen. 

Beratung und Beschlussfassung der Gemeindeversammlung 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

://: Einstimmig wird beschlossen: 

Die Schlussabrechnung der Sondervorlage "Einführung automatischer Durchfahrtskontrol-

len zur Verhinderung des Ausweichverkehrs – Kredit über CHF 490'000.–", welche eine 

Kreditunterschreitung von CHF 46'175.85 ausweist, wird von der Gemeindeversammlung 

abgenommen. 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

 
 
7. Anträge 

Es sind keine neuen Anträge eingegangen und es bestehen keine pendenten Anträge. 

 
 
Birsfelden, 13. April 2026 
 

NAMENS DER GEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
 
 

Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
 
 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

Das Beschlussprotokoll der Gemeindeversammlung vom 13. April 2026 wird  

genehmigt. 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. 

 

GEMEINDERAT BIRSFELDEN 

 
 
 
Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
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TRAKTANDUM NR. 2  
 

 

Areal Zentrum, Freigabe Baurechte 

 

 

Abbildung 1: Übersicht Baurechtsparzellen Zentrum  
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1. Ausgangslage 

1.1 Beschluss Gemeindeversammlung September 2024 

Am 23. September 2024 beschloss die Gemeindeversammlung die Quartierplanung "Zentrum 
2.0". Nach verstrichener Referendumsfrist und Planauflage wurde am 30. Januar 2025 das re-
gierungsrätliche Genehmigungsverfahren eingeleitet. In dessen Rahmen wurde der Gemeinde 
rechtliches Gehör gewährt. Es betraf in erster Linie das noch nicht vollumfänglich den Anforde-
rungen entsprechende Verkehrs- und Mobilitätsgutachten. Die inhaltliche Überarbeitung des Gut-
achtens und die Abstimmung mit den kantonalen Behörden sind abgeschlossen, die Rechtskraft 
wird voraussichtlich bis August 2026 erteilt.  

Die Gemeinde beabsichtigt, das gemeindeeigene, für eine Bebauung vorgesehene Land im Bau-
recht abzugeben. Zu diesem Zweck sollen auf der gemeindeeignen Zentrums-Parzelle (96, 
31'400m2) drei Baurechtsparzellen gebildet werden (siehe Abbildung 1). Die Baurechtsparzellen 
umfassen jeweils die Gebäude A1 und A2, das Gebäude A3 sowie das Gebäude B1/B2 und 
umfassen total eine Fläche von total 4'100m2. In den Baurechtsparzellen sind nicht enthalten der 
Zentrumsplatz, der zentrale Birspark, der Schulhof und der Grossteil des Sporthofs (siehe Abbil-
dung 1). Diese Freiräume verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Mit der Vergabe von Baurech-
ten erzielt die Gemeinde auf die Dauer von 100 Jahren wiederkehrende Erträge in Form des 
Baurechtszins.  

 

1.2 Birsfelder Wohnungspolitik und genossenschaftliche Baurechtsnehmer 

Mit der Arealentwicklung strebt die Gemeinde nicht nur die Schaffung neuen Wohnraums und die 
Inwertsetzung von gemeindeeigenen Liegenschaften an, sondern muss auch die wohnungspoli-
tischen Vorgaben des Reglements zur "Förderung der Wohnungsvielfalt und des preisgünstigen 
Wohnangebots in Birsfelden" erfüllen. Gemäss § 2, Ziff. 2 des vorgenannten Reglements sind auf 
gemeindeeigenen Liegenschaften mindesten 50% genossenschaftlicher Wohnungsbau zu reali-
sieren.  

 

1.3 Der partnerschaftliche Baurechtsvertrag und der Anfangsbaurechtszins 

Mit den zukünftigen Baurechtsnehmenden wird die Gemeinde sogenannt «partnerschaftliche 
Baurechtsverträge» abschliessen. Nach diesem Vertragsmodell wurden auch die Baurechte auf 
dem gemeindeeigenen Areal Hardstrasse vergeben. Mit der Partnerschaftsformel haben das 
Mietangebot/die Nettomieterträge und die Investitionen und Kosten der Baurechtsnehmenden 
Einfluss auf den Baurechtszins: Günstige Mieten und/oder solide, etwas aufwändigere Baukon-
struktionen senken den Baurechtszins. Hohe Mieten und/oder sehr günstige Bauten erhöhen den 
Baurechtszins. Für die Berechnung der Baukosten ist der Gebäudeversicherungswert massge-
bend. Sowohl Nettomietertrag wie auch der Substanzwert der Bauten werden massgeblich durch 
die Baurechtsnehmerin beeinflusst. Das partnerschaftliche Modell berücksichtigt die Anliegen 
beider Parteien, diejenigen der Gemeinde als Baurechtsgeberin, aber auch diejenigen der Ge-
nossenschaften als Baurechtsnehmende. Die drei Baurechtsparzellen (BR-Parzellen) sind eng 
um die geplanten Bauten herum definiert.  

BR-
Par-
zelle 

BR-Par-
zellenflä-
che in 
m2 

Baufelder BGF gem. 
QP in m2 

Mietfläche 
HNF in m2 

Annahme 
Miete in 
CHF inkl. 
PP (ca. CHF 
310/m2 HNF) 

Annahme 
Erstellungs-
kosten CHF 

Jahres Bau-
rechtszins 
Startphase, 
Jahr 1-5 in 
CHF 

1 1'740 A1 5'370 4'020 1'252'000 28'200'000 195'000 

A2 1'700 1'280 398'000 9'000'000 62'000 

2 870 A3 2'680 1'800 564'000 12'500'000* 87'000 

3 1'490 B1/B2 3'105 2'200 684'000 15'400'000 106'000 

Total 4'100  12'855 9'300 2'898'000 65'100'000 450'000 

Tabelle 1: Grundwerte Baurechtszins Startphase, Jahre 1-5 nach Baubewilligung / * inkl. Kaufpreis Liegenschaft Be-
stand Schulhaus Birspark 2 (Umnutzung), CHF 1.7 Mio. 
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Die Baurechtsverträge werden über 50 Jahre abgeschlossen und können um einmal 30 und ein-
mal 20 Jahre verlängert werden. Mit dem Modell wird der Entwicklung des Landwertes, aber auch 
der Mieten berücksichtigt. Der Baurechtszins wird anfangs auf Basis geschätzter Investitionen in 
die Gebäude abzüglich geschätzter Betriebskosten und des geschätzten Landwerts errechnet. 
Das Nutzungsmass (AZ), d. h. das Verhältnis zwischen gebauten Nutzflächen und der Grund-
stücksfläche, ist hoch. Daraus resultieren relativ hohe Landpreise auf den eigentlichen Bau-
rechtsparzellen. 

Erstmalig wird der mit der Reservationsgebühr (s. u.) verrechnete Baurechtszins nach Abschluss 
des Baurechtsvertrags (entspricht ca. Zeitpunkt Baubewilligung) fällig und gilt für eine Dauer von 
18 Monaten (Jahrespauschale). Ab dem 19. Monat nach Abschluss der Baurechtsverträge wird 
der Anfangsbaurechtszins fünf Jahre lang jährlich gezahlt (Startphase). Nach Ablauf der fünfjäh-
rigen Startphase werden die tatsächlichen Mieterträge und Projektkosten zur Berechnung des 
ordentlichen Baurechtszins herangezogen. Auf dieser Basis erfolgt dann in der Regel alle zehn 
Jahre eine erneute Überprüfung und gegebenfalls Anpassung.  

 

1.4 Weitere Regelungen des Baurechtsvertrages 

Neben der Dauer und dem Baurechtszins sind auch weitere Regelungen im Baurechtsvertrag 
enthalten, bzw. werden im Rahmen der Vertragsverhandlungen definiert, z. B.: 

- Die gegenseitigen Dienstbarkeiten zwischen Baurechtsgeberin und Baurechtsnehmerin, 
aber auch zwischen den Baurechtsnehmenden werden unentgeltlich gewährt. 

- Die Gemeinde wird die gemeindeeignen Infrastrukturen auf den Baurechtsparzellen, z. B. 
Kandelaber, Bänke, Unterflurcontainer, vor der baurechtsnehmerseitigen Baufeldvorbe-
reitung zurückbauen. 

- Mit der Übernahme der Baurechte ist die Verpflichtung verbunden, die Wohnungen an 
Personen mit Wohnsitz in Birsfelden zu vermieten.  

- Die Gemeinde hat aktuell einen negative Schutzraumbilanz. Die Baurechtsnehmenden 
sind verpflichtet, die erforderliche Anzahl an Schutzräumen für ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner auf ihren Baurechtsparzellen zu erstellen. Die Gemeinde ist interessiert, allfäl-
lige über die BR-Nutzung hinausgehende zusätzliche Schutzplätze auf den Baurechtspar-
zellen erstellen zu lassen. 

- An einem Teil der gemäss Quartierplan möglichen Parkplätze unter dem Gebäude B1/B2 
meldet die Gemeinde Interesse im noch zu definierenden Umfang an. Die Übernahme 
erfolgt zu ortsüblichen Konditionen. 

- Das Untergeschoss des Gebäudes A3 ist aktuell noch an den Guggenmusik-Verein "Die 
Unschlyssige" vermietet. Die Gemeinde steht im Austausch mit ihrer Mieterschaft und 
sorgt für deren mittel- bis langfristigen Unterbringung in einer mindestens vergleichbaren 
Räumlichkeit betreffend Lage und Ausstattung, bevor die Umbauarbeiten an dem Ge-
bäude beginnen. 

- Definition der Heimfall-Bemessungsgrundlage und Regelung zum vorzeitigen Heimfall. 

- Generelle Verpflichtung, dass die Gebäude und die zur Baurechtsparzelle gehörenden 
Freiräume angemessen unterhalten und gepflegt werden. 

 

1.5 Baurechtsevaluation von Mai bis September 2025 

Mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss zum Quartierplan Zentrum (September 2024) wurde 
auch ein Kredit für die Durchführung einer Baurechtsevaluation bewilligt. Die Baurechtsevaluation 
startete am 30. Mai 2025 mit einer Eingabefrist bis 15. September 2025. Die Publikation erfolgte 
über www.entwicklung-birsfelden.ch, www.birsfelden.ch sowie am 23. Mai 2025 über die lokalen 
und regionalen Medien.  

Genossenschaften haben eine lange Tradition in Birsfelden. Der Gemeinderat ist über die woh-
nungspolitisch-reglementarischen Vorgaben hinaus davon überzeugt, dass das Zentrum ein gu-
ter Platz für genossenschaftlich organisiertes Wohnen ist. In Ergänzung zu den grossen privaten 
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Wohnbauprojekten (QP Birsstegweg, QP Prisma) können genossenschaftliche Wohnbauträger 
zu einem vielfältigen Wohnungsangebot im Zentrum Birsfeldens beitragen. Die Ausschreibung 
der Baurechtsparzellen richtete sich daher ausdrücklich an Genossenschaften, resp. genossen-
schaftlich agierende Wohnbauträger. Angestrebt werden eine Vielfalt an Wohnungstypen und  
-grössen, die durch publikumswirksame Nutzungen im EG ergänzt und in hoher architektonischer 
und baulicher Qualität erstellt und nachhaltig bewirtschaftet werden.  

Die Vergabe von Baurechten unterliegt nicht der öffentlichen Beschaffungsordnung. Es wurde ein 
fixer Anfangsbaurechtszins festgeschrieben, so dass die Bewerbungen in erster Linie anhand der 
jeweiligen Qualität der in den Bewerbungen vorgestellten Konzepte, der Ziele und Motivation der 
sich bewerbenden Baurechts-Interessenten beurteilt werden konnten. So sollte durch die Bewer-
benden z. B. dargelegt werden, wie sich deren Konzept in das Gesamtkonzept der Gemeinde 
einfügen und mit den Zielen der Gemeinde verbinden lässt. Wichtig sind für die Gemeinde aber 
auch die Organisationsform, der Beitrag der unterschiedlichen Ziele und Projekte für eine nach-
haltige Entwicklung und letztlich das erwartete Mietpreisniveau resp. die Finanzierung der Pro-
jekte. 

Entsprechend leiten sich die übergeordneten Bewertungskriterien ab: 

A Angaben Bewerberin und Referenzen 

B Motivation und Ziel 

C Konzept 

D Nachhaltigkeit 

E Finanzierung, Erstellungskosten und Ertragserwartung 

Beurteilt wurde, ob die jeweilige Vision nachvollziehbar ist und mit den Zielen der Gemeinde für 

das Gesamtareal (Beitrag zum Gesamtkonzept) übereinstimmt, ob und wie das angedachte Kon-

zept umgesetzt werden kann und ob die Nutzungen stimmig, quartierdienlich und markttauglich 

sind. 

In der Ausschreibung wurde die Absicht formuliert, die drei Baurechtsparzellen aufgrund der er-

wünschten Vielfalt im Zentrum an unterschiedliche Baurechtsnehmerinnen und Baurechtsnehmer 

zu vergeben. Mit Blick auf die Reduktion von Schnittstellen während Planung, Bau und Betrieb 

schloss die Ausschreibung die Option der Vergabe aller Baurechtsparzellen an zwei oder gar nur 

eine Baurechtsnehmende nicht aus.  

Für die Definition der Bewertungskriterien und die Beurteilung der Bewerbungen berief die Ge-

meinde folgendes Auswahlgremium ein: 

Gemeindevertretung 

Christof Hiltmann  Gemeindepräsident 

Nicole Hatz Bau- und Planungskommission 

Vanessa Flaiban Bau- und Planungskommission 

Markus Ringger Bau- und Planungskommission 

Julia Bobert Leiterin Stadtentwicklung  

Fachexpertise (ohne Stimmrecht) 

Henriette Gugger Fachexpertin Städtebau und Architektur 

Peter Reichmuth Schulleitung Primarstufe Birsfelden 

Christian Salewski Fachexperte Städtebau und Architektur / Sozialräumliche Zusammenhänge 

Andreas Herbster Fachexperte Baurecht und Wirtschaftlichkeit 

Volker Meier Gemeinde Birsfelden, Fachstellenleiter Raumplanung, Stv. Leiter Stadtentwicklung 

Tabelle 2: Zusammensetzung Auswahlgremium Baurechtsnehmerevaluation 
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Nachdem der Quartierplan in Rechtskraft getreten ist, die konkreten Projekte der Baurechtsneh-
mer definiert und die erforderlichen Dienstbarkeiten beschrieben sind, können die Baurechtsver-
träge verhandelt und abgeschlossen werden. Bis dahin vereinbaren die Gemeinde und die zu-
künftigen Baurechtsnehmenden eine Reservation der Baurechtsparzellen. Die damit verbunde-
nen Reservationsgebühren in Höhe von total CHF 64'255 werden den Anfangsbaurechtszinsen 
angerechnet. Zur Verhandlung und zum Abschluss der Baurechtsverträge benötigt der Gemein-
derat das Verhandlungsmandat, welches mit dieser Vorlage von der Gemeindeversammlung be-
antragt wird.  

 

 

2. Erwägungen 

2.1. Vier eingegangene Bewerbungen 

Mit Ablauf der Bewerbungsfrist (September 2025) erhielt die Gemeinde vier Bewerbungen. Eine 
Bewerbung umfasste alle drei Baurechtsparzellen. Die anderen drei Bewerbungen umfassten 
jeweils einzelne Baurechtsparzellen. Die sich auf die Baufelder A1 und A2 bewerbende Bonain-
vest AG, Bonacasa AG und Serra Architekten ist eine Aktiengesellschaft. Damit konnte die Min-
destanforderung an die genossenschaftliche Organisationsform nicht erfüllt werden.  

Die drei verbleibenden Bewerbungen bewarben sich mit folgenden Konzepten auf einzelne Bau-
felder resp. eine Gemeinschaftsbewerbung auf alle drei Baufelder:  

 

Bau-
rechts-
parzel-
len 

Bau-
felder 

Bewerbungen 
Baurechtsneh-
mende  

(federführend) 

Organisa-
tionsform 

Konzept der Baurechtsnehmer (Auszug aus den Bewer-
bungsunterlagen) 

2 A3 Eisenbahner Bau-
genossenschaft 
beider Basel 

 

 

 

 

Genossen-
schaft  

Mit dem Umbau des Schulhauses Birspark 2 zu Wohnzwe-
cken erweitern wir unser Angebot und fördern die Vielfalt: 
Wir schaffen barrierefreien Wohnraum für alle Generationen 
und Lebensmodelle. Wir suchen Menschen, die Lust auf un-
konventionelle, klimagerechte Lösungen und suffizientes 
Wohnen haben. Unsere zukünftigen Bewohnerinnen und Be-
wohner verstehen es als Chance, Teil eines neuen Quartiers 
zu sein und dieses aktiv mitgestalten zu können.  

3 B1/B
2 

Vivanta AG, WSG 
(Generalunterneh-
mer)  

und Bonacasa AG 

 

 

 

Aktienge-
sellschaft, 
100%- 
Tochter 
gemeinnüt-
ziger Anla-
gestiftung  

Das Gebäude B1/B2 am Sporthof bietet barrierefreien Wohn-
raum für jede Lebensphase – von barrierefreien 2.5- bis 3.5-
Zimmer-Wohnungen für Senioren oder Menschen mit Ein-
schränkungen bis hin zu familienfreundlichen 4.5-Zimmer-
Wohnungen. Herzstück ist der Concierge- und Gemein-
schaftsraum im Luftgeschoss als zentraler Treffpunkt. Dank 
bonacasa-Standard profitieren Bewohnende von 24/7-Si-
cherheit, persönlicher Beratung vor Ort und Vernetzung für 
ein aktives Gemeinschaftsleben. 

 

Tabelle 3.1: Übersicht der Bewerbungen und Auszüge aus deren Konzepten 
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Bau-
rechts-
parzel-
len 

Bau-
felder 

Bewerbungen 
Baurechtsneh-
mende  

(federführend) 

Organisa-
tionsform 

Konzept der Baurechtsnehmer (Auszug aus den Bewer-
bungsunterlagen) 

1 A1, 
A2 

Baugenossen-
schaft woh-
nen&mehr mit 
Wohngenossen-
schaft Redingbrü-
cke, beide Basel 

 

 

 

 

 

 

 

  

Genossen-
schaften 

Haus A1 steht für einen urbanen, autofreien Lebensstil und 
eine bunte soziale Mischung. Dank eines Solidaritätsmodells 
bei den Mieten finden hier alle Generationen und Einkom-
mensklassen Platz. Das Erdgeschoss belebt das Quartier mit 
publikumsorientierten Nutzungen wie Gastronomie, Ateliers 
oder Beratungsangeboten. In Haus A2 liegt der Fokus auf 
Familien, die die Nähe zu Schulen und Läden sowie den di-
rekten Bezug zum Aussenraum und der Nachbarschaft 
schätzen. 

 

2 A3 Als umgebautes ehemaliges Schulgebäude bietet Haus A3 
reduzierten, bezahlbaren Wohnraum für Menschen, die Ge-
meinschaft suchen. Während die Regelgeschosse ideal für 
Singles, Paare oder Auszubildende/Studierende sind, bieten 
die Wohnateliers Raum für kreatives Wohnen und Arbeiten 
mit Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die Attikawohnungen in 
moderner Holzbauweise richten sich an Familien und Paare, 
die eine privatere Atmosphäre im Zusammenspiel von Alt 
und Neu schätzen. 

 

3 B1/B
2 

In den Regelgeschossen des Gebäudes B1/B2 entstehen fa-
milienfreundliche 3.5- bis 5.5-Zimmer-Wohnungen, die durch 
flexible Schaltzimmer individuell angepasst werden können. 
Zielgruppe sind Familien, die die Nähe zu Sport- und Bil-
dungsangeboten schätzen. Das Luftgeschoss dient als zent-
rale Begegnungszone und vernetzt Kinder und Familien aus 
dem Haus mit dem gesamten Quartier. 

 

Tabelle 3.2: Übersicht der Bewerbungen und Auszüge aus deren Konzepten 

 

2.2. Dialogphase, Beratung Vergabeoptionen und Empfehlung Gemeinderat 

Nach der Sichtung und Präsentation der Bewerbungen wurden die genossenschaftlichen Bewer-
bungen von Baugenossenschaft (BG) wohnen&mehr in Kooperation mit Wohngenossenschaft 
(WG) Redingbrücke und die der Eisenbahnerbaugenossenschaft (EBG) favorisiert. Die Konzepte 
des genossenschaftlichen Unterhaltens und Mitwirkens durch die zukünftigen Bewohnerinnen 
und Bewohner überzeugten den Gemeinderat. 

Da die Verteilung der Bewerbungen eine grosse Anzahl von Schnittstellen ergeben hätte, suchte 
die Gemeinde den Dialog mit der EBG, um ihr das Baufeld B1/B2 anzubieten und im Gegenzug 
das Baufeld A3 an BG wohnen&mehr/WG Redingbrück zuzuweisen, auf welches diese sich ge-
samthaft beworben haben. Dies hätte die drei Baurechtsparzellen an der denkbar günstigsten 
Stelle "auseinandergeschnitten", da das Gebäude B1/B2 durch planungs- und bautechnische As-
pekte (z. B. eigene Autoeinstellhalle) unabhängig von A1/A2 und A3 geplant, erstellt und betrie-
ben werden könnte. Die EBG prüfte das Angebot und verzichtete in der Folge, darauf einzugehen.  

 

Daraufhin beriet das Auswahlgremium folgende Vergabeoptionen: 

Option 1: BG wohnen&mehr/WG Redingbrücke A1-A2 und B1/B2, Eisenbahnerbaugenossen-
schaft A3  

Option 2: BG wohnen&mehr/WG Redingbrücke A1-A3 und B1/B2 (Gesamtvergabe) 

Nach sorgfältiger Abwägung der Optionen entschied das Auswahlgremium, dem Gemeinderat 
die Gesamtvergabe an BG wohnen&mehr/WG Redingbrücke  
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Der Gemeinderat beriet die Vergabeoptionen und beschloss an seiner Sitzung vom 3. Februar 
2026, der Gemeindeversammlung die Vergabe der drei Baurechtsparzellen an die BG woh-
nen&mehr (A1/A2 und A3) und an die WG Redingbrücke (B1/B2) zu empfehlen. Mit der Vergabe 
aller drei Baurechte an zwei Genossenschaften wird die wohnungspolitische Forderungen nach 
mindestens 50% genossenschaftlichen Wohnbauträgern mehr als erfüllt. 

 
 
3. Erträge 

Die mit der Vergabe der drei Baurechte verbundenen Erträge lassen sich folgend darstellen: 

 Fälligkeit Einmalig  

in CHF 

Jährlich  

in CHF 

Reservationsgebühr (CHF 5/ BGF) 30 Tage nach Unterzeichnung Re-
servationsvereinbarung (vsl. Ende 
Juni 2026) 

64'255   

Jahrespauschale i. H. eines Jahreszin-
ses A1-A3 

Nach Rechtskraft QP, mit Ab-
schluss Baurechtsvertrag (+/- Bau-
bewilligung) 

344'000   

Jahrespauschale i. H. eines Jahreszin-
ses B1/B2 

Nach Rechtskraft QP, mit Ab-
schluss Baurechtsvertrag (+/- Bau-
bewilligung) 

106'000 (2)   

Verrechnung Reservationsgebühr an 
Jahrespauschale 

Mit Abschluss Baurechtsvertrag -64'255  

Kaufpreis Bestandsgebäude Schul-
haus Birspark 2 (Rohbau) 

Mit Abschluss Baurechtsvertrag 
2/A3 

1'700'000 (1)  

Ordentlicher Baurechtszins A1-A3 ab 19. Monat nach Baubewilligung  344'000 

Ordentlicher Baurechtszins B1/B2 ab 19. Monat nach Baubewilligung  106'000 (2) 

TOTAL 

(exklusiv einmaliger und wiederkehrender Gebühren und Steuern) 

maximal 
2'145'000 (1)(2) 

 maximal 
450'000 (2) 

Tabelle 4: Ertragsübersicht und deren Fälligkeit, (1) und (2) werden im nachfolgenden Text erläutert 

Mögliche, heute noch nicht bezifferbare Abweichungen von den prognostizierten Erträgen lassen 
sich wie folgt begründen: 

(1) Kaufpreis Bestandesgebäude Birspark 2 (A3):  
Das bestehende Schulgebäude ist gemäss QP zu erhalten und umzubauen. In Vorberei-
tung der Baurechtsevaluation wurde eine grobe Untersuchung auf Bauschadstoffe vorge-
nommen. Diese ergab, dass aktuell im Hinblick auf den Schutz der Nutzenden keine Sa-
nierungsmassnahmen erforderlich sind. Dennoch wird vor den Umbauarbeiten eine fach-
technische Begleitung empfohlen. Allfällige bisher nicht erkannte Bauschadstoffe können 
zu Kosten führen, die den Wert des Bestandgebäudes reduzieren. Ebenso wirken Kosten 
für Rückbau auf Rohbau und dessen Erdbebenertüchtigung preismindernd. Der Kaufpreis 
kann dabei nicht unter CHF 1 fallen. 
 

(2) Die besondere städtebauliche Lage des Gebäudes B1/B2: 
Das Luftgeschoss und die dadurch hindurchlaufende öffentliche Platznutzung stellt an das 
Gebäude besondere bautechnische Herausforderungen (Erschliessung, Isolation, Statik, 
etc.). Zudem kann auf dem Luftgeschoss kein Ertrag erwirtschaftet werden, der die nötigen 
Investitionen rechtfertigt. Dieser, aus der anspruchsvollen städtebaulichen Verbindung von 
Sporthofnutzung und Wohnen resultierende Umstand, kann mit einem den Baurechtszins 
reduzierenden Faktor bei der Berechnung des Baurechtszinses berücksichtigt werden. Der 
Baurechtszins kann nicht kleiner als CHF 80'000 sein. 
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4. Weiteres Vorgehen 

Für die vertragliche Anbindung wurde mit der Baugenossenschaft wohnen&mehr und der Wohn-
genossenschaft Redingbrücke eine Reservationsvereinbarung abgeschlossen. Die Freigabe der 
weiterführenden vertraglichen Schritte liegt in der Kompetenz der Gemeindeversammlung: 

• Gemeindeversammlung beschliesst Vergabe der Baurechte und gibt dem Ge-
meinderat die Verhandlungskompetenz 

06/2026  

• Grundbuchmutation Baurechtsparzellen und Start Erarbeitung Varianzverfah-
ren Gebäude und Freiraum durch Baurechtsnehmer und Gemeinde 

Q1/2027  

• Abschluss Baurechtsverträge und Kaufvertrag A3 Bestandesgebäude Birs-
park 2 auf Basis belastbarer Projektplanungen (in der Regel mindestens Vor-
projekte) und Eigentumsübertragung 

2028 

 
 
5. Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

 

1. Der Gemeinderat erhält die Kompetenz zur Verhandlung und zum Abschluss der Bau-
rechtsverträge mit: 

a. Baugenossenschaft wohnen&mehr, Baurechtsparzellen 1/A1+A2 und 2/A3 

b. Wohngenossenschaft Redingbrücke, Baurechtsparzellen 3/B1/B2 

2.  Die Anfangsbaurechtszinsen der Baurechtsparzellen betragen: 

a. Baurechtsparzellen 1/A1+A2 und 2/A3 CHF 344'000.– / Jahr 

b. Baurechtsparzelle 3/B1/B2 zwischen CHF 80'000.– und CHF 106'000.– / Jahr. 

3. Das Bestandsgebäude auf der Baurechtsparzelle 2/A3 Birspark 2 wird an die Baurechts-
nehmerin Baugenossenschaft wohnen&mehr zum Schätzwert von CHF 1'700'000.– über-
geben. Davon können notwendige und nachgewiesene Rückbau-, Schadstoffsanierungs- 
und Erdbebenertüchtigungsmassnahmen abgezogen werden. Der effektive Kaufpreis 
kann nicht weniger als CHF 1.– betragen. 

 

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

 

 

Birsfelden, 5. Mai 2026, GRB Nr. 2026-208 

 

GEMEINDERAT BIRSFELDEN 

 
 
 
 
Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
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Vorlage an die Gemeindeversammlung 10/25 

 

 

TRAKTANDUM NR. 3  
 

 

Jahresbericht mit Jahresrechnung 2025 

 

Die Gemeinde Birsfelden schliesst 2025 mit einem Verlust von CHF -0.5 Mio. ab. Dies ist eine 
Verschlechterung gegenüber dem Budget 2025 um CHF -5.1 Mio. und gegenüber dem Abschluss 
2024 von CHF -2.0 Mio. 
 
Die grossen Differenzen gegenüber dem Vorjahr und dem Budget basieren auf den Veränderun-
gen bei den Buchgewinnen von Arealentwicklungen. So betrugen diese im letzten Jahr nur CHF 
2.6 Mio., das ist CHF 5.8 Mio. weniger als budgetiert. Das hat u. a. damit zu tun, dass sich die 
Rechtskraft des Quartierplans Zentrum verzögert hat und der entsprechende Buchgewinn erst im 
Jahr 2026 anfallen wird. 
 
Das um die Einmaleffekte bereinigte Normalisierte Ergebnis weist ein Defizit von CHF -5.2 Mio. 
aus. Dies entspricht ziemlich genau dem geschätzten strukturellen Defizit der Gemeinde. Massive 
Kostensteigerungen in verschiedensten Bereichen wie Gesundheit, Soziales oder Bildung belas-
teten die Erfolgsrechnung weiterhin stark. Die finanziellen Sanierungsanstrengungen, welche der 
Gemeinderat 2024 festgelegt hat und von der Gemeindeversammlung beschlossen wurden, sind 
weiterhin mehr als notwendig.  
 
Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf CHF 3.8 Mio. Dies sind CHF 3.2 Mio. weniger, als bud-
getiert, was auch das Resultat erfolgreicher Projektarbeit ist.  
 
Die Bilanz per Ende 2025 weist einen um den Jahresverlust reduzierten Bilanzüberschuss von 
CHF 19.2 Mio. auf. Gleichzeitig stiegen die verzinslichen Schulden um CHF 6 Mio. auf sehr hohe 
CHF 67 Mio. 
 
Insgesamt ist die finanzielle Lage Birsfeldens per Ende 2025 unverändert als problematisch zu 
bezeichnen. Das um die ausserordentlichen Faktoren bereinigte strukturelle Defizit liegt zwischen 
CHF -5 Mio. und CHF -6 Mio. und die Verschuldung weist eine Höhe auf, welche die finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Gemeinde resp. die Möglichkeiten, Fremdkapital aufzunehmen, stark ge-
fährdet. 
 
Der Gemeinderat betont mit Nachdruck die Wichtigkeit und Dringlichkeit von zusätzlichen Ein-
nahmen aus Arealentwicklungen. Weil die damit verbundenen Mehrerträge jedoch erst mittelfris-
tig generiert werden, gilt es, kurzfristig nur die nötigsten Ausgaben zu tätigen und äusserst zu-
rückhaltend zu investieren. 
 
Der Gemeinderat bedankt sich an dieser Stelle bei den Gemeindeangestellten für die auch im 
vergangenen Jahr gelebte Ausgabendisziplin und für die breite Unterstützung der Bevölkerung 
bei der Bewältigung der finanziellen Herausforderungen. 
 
Im Namen des Gemeinderats 
 
 
 
Christof Hiltmann 
Gemeindepräsident  
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Übersicht über die Finanzen 
 
Nachfolgende Tabellen zeigen als Übersicht die wichtigsten Eckwerte und Kennzahlen zur Jah-
resrechnung 2025. 
 
Ergebnisübersicht 
 

 Rechnung Budget Rechnung Abw. Abw.  

Ergebnisübersicht 2025 2025 2024 R25/B25 R25/R24 

Betriebliches Ergebnis -4'589'682 -4'975'140 -9'509'249 +385'458 +4'919'568 

Ergebnis Finanzierung 4'003'580 9'530'550 10'945'532 -5'526'970 -6'941'953 

Operatives Ergebnis -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -2'022'385 

Ausserordentliches Ergebnis 0 0 0 ±0 ±0 

Gesamtergebnis -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -2'022'385 

+ Abschreibung 3'170'372 3'277'420 4'180'528 -107'048 -1'010'156 

+/- Veränderung Fonds u. SF -122'809 -781'340 -751'623 +658'531 +628'814 

Selbstfinanzierung 2'461'461 7'051'490 4'865'188 -4'590'029 -2'403'727 

Investitionsausgaben -4'595'787 -7'590'950 -4'230'907 +2'995'163 -364'880 

Investitionseinnahmen 816'784 620'000 576'059 +196'784 +240'725 

Nettoinvestitionen -3'779'003 -6'970'950 -3'654'849 +3'191'947 -124'154 

Finanzierungssaldo -1'317'542 80'540 1'210'339 -1'398'082 -2'527'881 

Selbstfinanzierungsgrad in% 65% 101% 133%   

Nettoschulden -31'019'680   -29'702'138   -1'317'542 

 

Gesamtergebnis 
Das Gesamtergebnis 2025 beläuft sich auf CHF -0.6 Mio. und stellt damit eine Verschlechterung 
gegenüber dem Vorjahr dar, als noch ein Überschuss von CHF 1.4 Mio. verzeichnet wurde – ein 
Minus von insgesamt CHF 2 Mio. Die bedeutendste Veränderung ist auf geringere Neubewer-
tungsgewinne beim Finanzvermögen von rund CHF 10.1 Mio. zurückzuführen. 

Ohne die Sonderfaktoren wäre das "normalisierte" Ergebnis bei rund CHF -5.2 Mio. gelegen. 

Obwohl das wirtschaftliche Umfeld insgesamt nach wie vor vorteilhaft war, hat sich die finanzielle 

Situation der Gemeinde weiter angespannt. 

Selbstfinanzierung/Selbstfinanzierungsgrad 

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF 2.5 Mio. und der Selbstfinanzierungsgrad 65%. Die Ziel-

grösse aus dem Finanzleitbild von 100% wurde nicht erreicht. 

Nettoinvestitionen 
Die Nettoinvestitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf CHF 3.8 Mio. und lagen damit CHF 3.2 
Mio. unter dem budgetierten Wert. 

Hauptursache für diese Abweichung waren zeitliche Verzögerungen bei verschiedenen Projek-

ten. Im Einzelnen betraf dies: 

• eine tiefere Investitionsausgabe für die PV Anlagen in der Höhe von CHF 1 Mio., 
• reduzierte Ausgaben für Raumplanung von CHF 1.2 Mio. sowie 
• geringere Investitionen in die Wasserversorgung in Höhe von CHF 1 Mio. 

 
Finanzierungssaldo 
Der Finanzierungssaldo beträgt CHF -1.3 Mio. und liegt um CHF 1.4 Mio. unter dem Budgetwert 
von CHF 0.1 Mio. Die kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten haben wegen den Nettoin-
vestition und dem tiefen negativen betrieblichen Cashflow um CHF 6 Mio. auf CHF 67 Mio. zuge-
nommen. 
 
Nettoschulden 
Die Nettoschulden sind eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der finanziellen Gesundheit einer 
Gemeinde. Die Nettoschulden ist der Saldo zwischen dem auf der Aktivseite der Bilanz ausge-
wiesenen Finanzvermögen und dem auf der Passivseite ausgewiesenem Fremdkapital. Wegen 
dem negativen Finanzierungssaldo haben sich die Nettoschulden von CHF 29.7 Mio. auf CHF 31 
Mio. erhöht.  
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Finanzkennzahlen HRM2 
 

Die Entwicklung des Gemeindehaushalts kann anhand von ausgewählten Finanzkennzahlen 
(Definition gemäss HRM2) beurteilt werden. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über 
diese im Vergleich zum Vorjahr und deren Bewertung: 
  Rechnung Bewertung Rechnung Mittelwert Richtgrösse 

Kennzahlen HRM2 2025  2024 5 Jahre  

            

Selbstfinanzierungsgrad Gesamt 65% Tief 133% 52%  > 100% 

Selbstfinanzierungsgrad Allgemeiner Haushalt 72% Tief 7’748% 1’577%  > 100% 

Selbstfinanzierungsgrad Wasser 116% Gut 8% 57%  > 100% 

Selbstfinanzierungsgrad Abwasser -163% n.a. -12% 5’487%  > 100% 

Zinsbelastungsanteil 0% Gut 0% 0% < 4% 

Kapitaldienstanteil 6% Tragbar 7% 7% < 5% 

Selbstfinanzierungsanteil 4% Schlecht 8% 6% > 20% 

Investitionsanteil 8% Tief 7% 14% > 10% 

Nettoverschuldungsquotient 129% Genügend 117% 106% < 100% 

Nettoschuld in Fr./Einwohner 2'957 Hoch 2’814 2'521 < 600.- 

Bruttoverschuldungsanteil 141% Mittel 119% 125% < 100% 

Einwohner/innen 10'445 

 

10’557 

  

 

 

Selbstfinanzierungsgrad 
Der "Selbstfinanzierungsgrad Gesamt" beträgt 65%. Gemäss den HRM2 Richtwerten ist ein 
Selbstfinanzierungsgrad von 65% als „tief“ einzustufen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% 
bedeutet vereinfacht, dass die Investitionen nicht selbst getragen werden und somit die Investiti-
onstätigkeit zu einer Neuverschuldung führen sollte. 
 

Zinsbelastungsanteil 
Der Zinsbelastungsanteil beträgt 0%. Die Kennzahl sagt aus, welcher Anteil des „verfügbaren 
Einkommens“ durch den Zinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Hand-
lungsspielraum. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist der aktuelle Wert dieser Kennzahl als 
„gut“ einzustufen. 
 

Kapitaldienstanteil  
Der Kapitaldienstanteil beträgt 6%. Die Kennzahl ist ein Mass für die Belastung des Haushalts 
durch die Kapitalkosten. Gemessen an den HRM2 Richtwerten ist diese Belastung als „tragbar“ 
eingestuft. 
 

Selbstfinanzierungsanteil 
Der Selbstfinanzierungsanteil beträgt 4% und gibt an, welchen Anteil des Ertrages die Gemeinde 
zur Finanzierung der Investitionen aufbringen kann. Werte unter 10% sind als „schlecht“ einzu-
stufen. 
 

Investitionsanteil 
Der Investitionsanteil ist definiert als Verhältnis der Bruttoinvestitionen zu den Gesamtausgaben. 
Gemessen an den HRM2 Richtwerten weist der aktuelle Wert von 8% auf eine tiefe Investitions-
tätigkeit hin. 
 

Nettoverschuldungsquotient 
Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen erforder-
lich wären, um die Nettoschulden abzutragen. Die Gemeinde weist eine Nettoschuld auf. Der 
Wert von 129% ist aber immer noch als „genügend“ einzustufen.  
 

Nettoschuld in Franken pro Einwohner 
Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist eingeschränkt, da die Nettoschuld vom Verkehrswert des 
Finanzvermögens beeinflusst wird. Für die Beurteilung ist zudem primär die Finanzkraft der Ein-
wohner und nicht deren Anzahl massgebend. Die Nettoschuld beläuft sich auf CHF 2’957 pro 
Einwohner. Gemäss HRM2 Richtlinien ist dieser Wert als Hoch einzustufen. 
 

Bruttoverschuldungsanteil 
Der Bruttoverschuldungsanteil stellt eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation dar 
und zeigt auf, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten 
Erträgen steht. Der Wert von 141% ist als „mittel“ einzustufen.  
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Erfolgsrechnung 
 

Erfolgsrechnung  Rechnung Budget Rechnung Abweichung Abweichung 

Artengliederung  2025 2025 2024 R25/B25 in % 

Fiskalertrag  24'047'802 24'649'500 25'402'226 -601'698 -2 % 

Regalien und Konzessionen  333'468 282'710 295'225 +50'758 +18 % 

Entgelte  14'195'961 12'380'780 9'939'748 +1'815'181 +15 % 

Verschiedene Erträge  46'209 0 12'293 +46'209 - 

Entnahmen Fonds u. SF  573'229 893'070 767'046 -319'841 -36 % 

Transferertrag  14'150'208 14'347'960 11'614'856 -197'752 -1 % 

Interne Verrechnungen  589'270 697'670 594'126 -108'400 -16 % 

Personalaufwand  -22'308'459 -22'370'030 -21'980'660 +61'571 +0 % 

Sach- und übriger Betriebsaufwand  -9'870'601 -10'980'310 -10'755'625 +1'109'709 +10 % 

Einlagen in Fonds u. SF  -450'420 -111'730 -15'423 -338'690 -303 % 

Transferaufwand  -22'136'708 -20'789'670 -20'608'407 -1'347'038 -6 % 

Interne Verrechnungen  -589'270 -697'670 -594'126 +108'400 +16 % 

Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen  -1'419'310 -1'697'720 -5'328'722 +278'410 +16 % 

Abschreibungen  -3'170'372 -3'277'420 -4'180'528 +107'048 +3 % 

Betriebliches Ergebnis  -4'589'682 -4'975'140 -9'509'249 +385'458 +8 % 

Finanzertrag  4'324'257 10'199'850 13'990'376 -5'875'593 -58 % 

Finanzaufwand  -320'677 -669'300 -3'044'844 +348'623 +52 % 

Ergebnis aus Finanzierung  4'003'580 9'530'550 10'945'532 -5'526'970 -58 % 

Operatives Ergebnis  -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -113 % 

Ausserordentliches Ergebnis  0 0 0 ±0 - 

Gesamtergebnis  -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -113 % 

 
 

     

Erfolgsrechnung  Rechnung Budget Rechnung Abweichung Abweichung 

Funktionale Gliederung  2025 2025 2024 R25/B25 in % 

Allgemeine Verwaltung   -4'328'226 -4'838'570 -4'921'583 +510'344 +11 % 

Öffentliche Sicherheit   703'308 -1'742'800 -1'494'438 +2'446'108 +140 % 

Bildung   -15'038'196 -15'364'410 -15'135'074 +326'214 +2 % 

Kultur und Freizeit   -1'334'501 -1'573'730 -1'046'490 +239'229 +15 % 

Gesundheit   -5'730'846 -5'830'460 -6'152'872 +99'614 +2 % 

Soziale Sicherheit   -9'533'390 -8'725'290 -8'497'368 -808'100 -9 % 

Verkehr   -1'640'873 -2'103'930 -2'052'508 +463'057 +22 % 

Umwelt und Raumplanung   -1'147'385 525'350 -1'971'906 -1'672'735 -318 % 

Volkswirtschaft   297'174 251'410 258'630 +45'764 +18 % 

Finanzen und Steuern   37'166'834 43'957'840 42'449'892 -6'791'006 -15 % 

Gesamtergebnis   -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -113 % 

 

Normalisiertes Ergebnis 
In der nachfolgenden normalisierten Darstellung werden signifikante Abweichungen vom lang-
fristig zu erwartenden Kosten- bzw. Ertragsniveau bereinigt. Diese Darstellung dient dazu, das 
Ergebnis besser einordnen zu können und ist keine "offizielle" Kennzahl. Im Wesentlichen be-
rücksichtigt diese Normalisierung den Finanzausgleich, die Neubewertung des Finanzvermögens 
sowie andere grosse ausserordentliche oder periodenfremde Positionen. Für das Jahr 2025 
ergibt sich daraus ein normalisiertes Ergebnis von rund CHF -5.2 Mio. 
 

Erfolgsrechnung   Rechnung 

Ergebnis "normalisiert"   2025 

Gesamtergebnis 

 

-586'102 

Rückstellung QP Hardstrasse 

 

-304'058 

Neubewertung Liegenschaften 

 

-2'612'571 

Rückerstattung Zusatzbeiträge 

 

-269'072 

ADK Ertrag "netto" 

 

-2'299'738 

Finanzausgleich normalisiert 

 

1'695'424 

Unterhalt Infrastruktur (kalkulatorisch) 

 

-829'628 

Ergebnis "normalisiert" 

 

-5'205'745 
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Globalbudgets 
 

Die Tabelle zeigt den Abschluss der Globalbudgets der Aufgabenbereiche, welche sich nach dem 
Reglement über die Globalbudgets und dem Reglement zum globalen Leistungsauftrag zusam-
mensetzen. Die Informationen zu den Globalbudgets finden Sie im Mittelteil des Jahresberichtes.  
 

Globalbudgets  Rechnung  Budget Rechnung Abweichung Abweichung 

 
 2025  2025 2024 R25/B25 in % 

Ergebnis -586'102 4'555'410 1'436'283 -5'141'512 -113 % 

            

Bau und Gemeindeentwicklung 2'183'925 9'512'610 8'283'315 -7'328'685 -77 % 

Räumliche Entwicklung -1'110'247 701'400 -1'763'723 -1'811'647 -258 % 

Wirtschaft 297'174 251'410 258'630 +45'764 +18 % 

Immobilienmanagement 2'996'999 8'559'800 9'788'408 -5'562'801 -65 % 

  
     

Leben in Birsfelden -2'777'248 -3'107'540 -2'696'054 +330'292 +11 % 

Freizeit, Kultur und Sport -1'619'828 -1'708'120 -1'459'529 +88'292 +5 % 

Familienergänzende Angebote -628'831 -863'390 -711'205 +234'559 +27 % 

Angebote für Kinder und Jugendliche -528'589 -536'030 -525'319 +7'441 +1 % 

  
     

Sicherheit 1'371'320 -1'037'270 -688'124 +2'408'590 +232 % 

Polizei 1'621'609 -727'780 -437'878 +2'349'389 +323 % 

Feuerwehr -77'330 -101'480 -104'919 +24'150 +24 % 

Bevölkerungsschutz -172'959 -208'010 -145'327 +35'051 +17 % 

  
     

Umwelt, Ver- und Entsorgung 128'431 -689'430 -349'711 +817'861 +119 % 

Umweltschutz -347'188 -509'240 -459'692 +162'052 +32 % 

Abfallbeseitigung -101'971 -84'350 -257'265 -17'621 -21 % 

Wasserversorgung 393'094 111'730 -257'559 +281'364 +252 % 

Abwasserbeseitigung -461'571 -808'720 -251'222 +347'149 +43 % 

Multimedianetz 646'067 601'150 876'026 +44'917 +7 % 

  
     

Strassen, Grünflächen und Öffentlicher Verkehr -1'959'704 -2'464'370 -2'413'508 +504'666 +20 % 

Strassen, Grünflächen -1'959'704 -2'464'370 -2'413'508 +504'666 +20 % 

  
     

Stadtbüro -278'519 -287'640 -293'732 +9'121 +3 % 

Stadtbüro -278'519 -287'640 -293'732 +9'121 +3 % 

  
     

Soziales -7'406'669 -6'475'150 -6'536'702 -931'519 -14 % 

Sozialhilfe -6'701'844 -6'049'830 -6'216'840 -652'014 -11 % 

Mietzinsbeiträge -100'644 -70'000 -68'271 -30'644 -44 % 

Kindes- und Erwachsenenschutz -710'069 -720'220 -842'869 +10'151 +1 % 

Asylwesen 105'888 364'900 591'278 -259'012 -71 % 

  
     

Bildung -14'864'329 -14'990'880 -14'894'241 +126'551 +1 % 

Kindergarten, Primar- und Musikschule -14'864'329 -14'990'880 -14'894'241 +126'551 +1 % 

  
     

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen 23'016'691 24'095'080 21'025'042 -1'078'389 -4 % 

Verwaltungsführung und Querschnittsfunktionen -4'359'709 -4'565'630 -4'456'692 +205'921 +5 % 

Steuerveranlagung 34'378'086 35'290'230 32'237'926 -912'144 -3 % 

Gesundheit -7'172'133 -7'410'860 -7'522'238 +238'727 +3 % 

Ausgleich Spezialfinanzierungen 170'448 781'340 766'046 -610'892 -78 % 
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Investitionsrechnung 
 

Investitionsrechnung  Rechnung Budget Rechnung Abweichung Abweichung 

Artengliederung  2025 2025 2024 R25/B25 in % 

Ausgaben            

Strassen/Verkehrswege   -1'524'230 -1'400'000 -46'523 -124'230 -9 % 

Übrige Tiefbauten   -1'234'587 -1'872'600 -1'921'138 +638'013 +34 % 

Hochbauten   -355'650 -382'000 -1'853'755 +26'350 +7 % 

Mobilien   -324'616 -350'500 -84'959 +25'884 +7 % 

Übrige Sachanlagen   -311'368 -1'320'050 -16'242 +1'008'682 +76 % 

Total Sachanlagen   -3'750'451 -5'325'150 -3'922'617 +1'574'699 +30 % 

Software   -129'615 -131'800 -21'138 +2'185 +2 % 

Übrige immaterielle Anlagen   -715'720 -2'134'000 -287'152 +1'418'280 +66 % 

Total immaterielle Anlagen   -845'335 -2'265'800 -308'290 +1'420'465 +63 % 

Darlehen   0 0 0 ±0 - 

Total Darlehen   0 0 0 ±0 - 

Total Investitionsausgaben   -4'595'787 -7'590'950 -4'230'907 +2'995'163 +39 % 

              

Einnahmen             

Übertrag von Hochbauten ins Finanzvermögen   0 0 395'500 ±0 - 

Investitionsbeiträge vom Bund   190'087 0 0 +190'087 - 

Investitionsbeiträge von Kantonen   12'000 0 51'978 +12'000 - 

Investitionsbeiträge von Gemeinden   0 0 0 ±0 - 

Investitionsbeiträge von öff. Unternehmungen   0 0 0 ±0 - 

Anschlussbeiträge von öff. Unternehmungen   0 0 0 ±0 - 

Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen   0 0 72'690 ±0 - 

Anschlussbeiträge von priv. Unternehmungen   27'819 215'000 0 -187'181 -87 % 

Erschliessungsbeiträge    179'649 0 0 +179'649 - 

Investitionsbeiträge von priv. Haushalten   0 0 0 ±0 - 

Anschlussbeiträge von priv. Haushalten   107'229 105'000 55'891 +2'229 +2 % 

Rückzahlung Darlehen   300'000 300'000 0 ±0 ±0 % 

Total Investitionsbeiträge   816'784 620'000 576'059 +196'784 +32 % 

Total Investitionseinnahmen   816'784 620'000 576'059 +196'784 +32 % 

Nettoinvestitionen   -3'779'003 -6'970'950 -3'654'849 +3'191'947 +46 % 

 

Investitionsrechnung  Rechnung Budget Rechnung Abweichung Abweichung 

Funktionale Gliederung  2025 2025 2024 R25/B25 in % 

Allgemeine Verwaltung   -259'286 -281'800 -27'668 +22'514 +8 % 

Öffentliche Sicherheit   0 0 0 ±0 - 

Bildung   -177'224 -140'000 -211'898 -37'224 -27 % 

Kultur und Freizeit   -118'214 -477'500 18'599 +359'286 +75 % 

Gesundheit   300'000 300'000 0 ±0 ±0 % 

Soziale Sicherheit   0 0 0 ±0 - 

Verkehr   -1'968'054 -2'060'000 -48'821 +91'946 +4 % 

Umwelt und Raumplanung   -1'244'856 -2'991'600 -3'764'319 +1'746'744 +58 % 

Volkswirtschaft   -311'368 -1'320'050 -16'242 +1'008'682 +76 % 

Finanzen und Steuern   0 0 395'500 ±0 - 

Nettoinvestitionen   -3'779'003 -6'970'950 -3'654'849 +3'191'947 +46 % 
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Bilanz 
 

Die Bilanz beinhaltet auf der Aktivseite das Finanz- und Verwaltungsvermögen. Im Gegensatz 
zum Finanzvermögen umfasst das Verwaltungsvermögen jene Vermögenswerte, die unmittelbar 
der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. Veränderungen des Verwaltungsvermögens resultie-
ren aus der Investitionsrechnung und den Abschreibungen. 
 

Bilanz  31.12.2025 31.12.2024 Veränderung 

         

         

Aktiven        

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen  3'131'903 1'915'172 +1'216'730 

Forderungen  19'623'179 18'703'647 +919'532 

Aktive Rechnungsabgrenzungen  6'993'360 6'801'635 +191'725 

Sachanlagen  24'142'571 21'530'000 +2'612'571 

Total Finanzvermögen  53'891'012 48'950'454 +4'940'558 

   
   

Sachanlagen  64'397'890 64'186'977 +210'913 

Immaterielle Anlagen  2'133'545 1'435'827 +697'718 

Darlehen  0 300'000 -300'000 

Beteiligungen  70'000 70'000 ±0 

Total Verwaltungsvermögen  66'601'435 65'992'804 +608'631 

Total Aktiven  120'492'447 114'943'258 +5'549'189 

   
   

Passiven  
   

Laufende Verbindlichkeiten  14'187'511 12'984'748 +1'202'764 

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten  10'000'000 10'000'000 ±0 

Passive Rechnungsabgrenzung  1'771'509 1'785'268 -13'759 

Kurzfristige Rückstellungen  1'825'976 2'756'880 -930'904 

Langfristige Finanzverbindlichkeiten  57'000'000 51'000'000 +6'000'000 

Langfristige Rückstellungen  0 0 ±0 

Fonds im Fremdkapital  125'697 125'697 ±0 

Total Fremdkapital  84'910'692 78'652'593 +6'258'100 

   
   

Verpflichtungen, Vorschüsse ggü. Spezialfinanzierung  15'765'570 15'936'018 -170'448 

Fonds im Eigenkapital  591'995 544'356 +47'639 

Bilanzüberschuss  19'224'190 19'810'292 -586'102 

Total Eigenkapital   35'581'755 36'290'665 -708'911 

Total Passiven   120'492'447 114'943'258 +5'549'189 
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Geldflussrechnung 
 
Die Geldflussrechnung ist nicht Teil der kantonalen Vorgaben zu HRM2, wird jedoch zur besseren 
Verständlichkeit zusätzlich dargestellt. 
 

Geldflussrechnung 

   

R 2025 R 2024 

            

Ergebnis (Aufwand-/Ertragsüberschuss)     -586'102 1'436'283 

      

 
 

  

Abschreibungen Verwaltungsvermögen     3'170'372 4'180'528 

Wertberichtigungen, Darlehen     0 0 

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen     450'420 15'423 

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen     -573'229 -767'046 

      

 
 

  

Selbstfinanzierung HRM2     2'461'461 4'865'188 

      

 
 

  

Veränderung Forderungen und Neubewertung Finanzvermögen     -3'300'422 -13'394'222 

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen     -191'725 -1'396'239 

Veränderung laufende Verpflichtungen     858'873 213'118 

Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen     -13'759 236'313 

Veränderung kurzfristige Rückstellungen     -930'904 2'535'776 

Veränderung langfristige Rückstellungen     
  

      

 
 

  

Geldfluss aus operativer Tätigkeit     -1'116'476 -6'940'067 

      

 
 

  

Investitionsausgaben (inkl. Anzahlung)     -4'251'896 -3'997'282 

Investitionseinnahmen     285'103 554'699 

Veränderung von Darlehen und Beteiligungen, Verwaltungsvermögen     300'000 
 

      

 
 

  

Geldfluss aus Investitionstätigkeit     -3'666'794 -3'442'584 

      

 
 

  

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten     0 5'000'000 

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten     6'000'000 5'000'000 

      

 
 

  

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit     6'000'000 10'000'000 

      

 
 

  

Veränderung Flüssige Mittel     1'216'730 -382'650 

      

 
 

  

Flüssige Mittel am 1. Januar     1'915'172 2'297'823 

Flüssige Mittel am 31. Dezember     3'131'903 1'915'172 

 

  



20 

Antrag 

Gestützt auf § 3 des Reglements betreffend die Globalbudgetierung und § 164 des Gemeinde-
gesetzes beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

 

1. Die Jahresrechnung 2025, die mit einem Defizit von CHF 586'102.– abschliesst, wird 
genehmigt. 

2. Der Jahresbericht 2025 wird genehmigt. 
 

 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. 
 

 

Birsfelden, 5. Mai 2026, GRB Nr. 2026-205 

 

GEMEINDERAT BIRSFELDEN 

 
 
 
 
Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
 
 
 

Das vollständige Dokument „Jahresbericht mit Jahresrechnung 2025“ kann bei der Gemeinde-
verwaltung bezogen oder online unter www.birsfelden.ch/gemeindeversammlung eingesehen 
werden. 
 

 

  

http://www.birsfelden.ch/
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Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur Jahresrechnung 2025 

 

 

Prüfungsauftrag 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht 
2025 der Gemeinde Birsfelden gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Ge-
meinderechnungsverordnung geprüft. Es gilt dabei festzustellen, ob die Buchführung den aner-
kannten Grundsätzen und den Vorgaben des Gesetzgebers entspricht. Ebenso muss die Aufstel-
lung der Jahresrechnung (inkl. Anhänge) den Vorgaben entsprechen und frei von wesentlichen 
Falschaussagen sein. Im Auftrag der RPK hat die BDO AG als bewährte Revisionspartnerin (seit 
2012) die Prüfung der Jahresrechnung (Buchführung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrech-
nung und Anhang) vorgenommen.  

 

Prüfungsbefund und Antrag  

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen kommt die RPK zum Schluss, dass die Buchführung und 
die Rechnungsausweise den gesetzlichen Bestimmungen sowie den allgemein anerkannten 
Grundsätzen der Buchführung entsprechen. Daher empfiehlt die RPK der Gemeindeversamm-
lung einstimmig, die Rechnung 2025 und den Geschäftsbericht 2025 zu genehmigen.  

 

Birsfelden, 11. Mai 2026 

 

Für die Rechnungsprüfungskommission 

 

 

 

Michèle Schlienger Michael Dörr 

Präsidentin Vizepräsident 
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Ausführungen zum Bericht der Rechnungsprüfungskommission zur  
Jahresrechnung 2025 

 

Prüfungsdurchführung 

Die Firma BDO hat im Auftrag der RPK und der Gemeindeverwaltung eine Zwischen- und 
Schlussrevision durchgeführt. Die Zwischenrevision fand Mitte Dezember 2025 statt. Die Prü-
fungsschwerpunkte in der Zwischenrevision 2025 waren die Baubewilligungen und Anschluss-
beiträge, sowie das Beteiligungscontrolling und die Verkehrsprüfungen der Bereiche Öffentliche 
Verwaltung und Öffentliche Ordnung und Sicherheit. 

Die Schlussrevision im April 2026 umfasste die Prüfung der Buchführung, des Rechnungsab-
schlusses, der Vermögenswerte und der Investitionsrechnung. Die RPK selbst hat insbeson-
dere den Geschäftsbericht 2025 und die darin enthaltenen Globalbudgets mittels Vergleichs der 
Zahlen mit dem Budget 2025 und der Rechnung 2024 begutachtet. 

Fragen der RPK zu Budgetabweichungen und Sondereffekten wurden in einer gemeinsamen Sit-
zung mit Finanzverwalter Tom Wiedmer erläutert und geklärt. 

 
 

Prüfungsergebnisse 

 

Laufende Rechnung und Bilanz 

Der Rechnungsausweis 2025 der Gemeinde Birsfelden weist einen Aufwandüberschuss von CHF 
586’102 (Vorjahr Ertragsüberschuss CHF 1'463’283) aus.  

Der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) reduziert sich entsprechend auf CHF 19.2 Mio. (Vorjahr 
CHF 19.8 Mio.). 
Sowohl Buchführung wie auch die Jahresrechnung entsprechen den gesetzlichen Bestimmun-
gen und können gestützt auf die Prüfungen der BDO und der RPK in vorliegender Form geneh-
migt werden. 
 
Das Rechnungsergebnis ist rund CHF 5.1 Mio. tiefer als budgetiert. Dabei haben die flüssigen 
Mittel um rund CHF 1.2 Mio. zugenommen und weisen einen Stand von CHF 3'131’903 aus. 
Der Bestand der flüssigen Mittel konnte im Jahr 2025 nur mit der Aufnahme von CHF 6 Mio. 
weiteren Verbindlichkeiten gehalten werden. Der Bestand der Finanzverbindlichkeiten beträgt 
nun CHF 67 Mio., wovon CHF 10 Mio. kurzfristiger Natur sind. Diese müssen im Verlauf des 
Jahres 2026 zurückbezahlt bzw. refinanziert werden. 
 
Die grösste Abweichung zum Budget ist im Bereich Immobilienmanagement. Der Quartierplan 
Zentrum ist noch nicht rechtskräftig, deshalb konnte der Buchgewinn der Aufwertung von rund 
CHF 5.8 Mio. noch nicht eingebucht werden. 
 

Auch im Jahr 2025 konnte der Infrastrukturbeitrag für das Projekt Birsstegweg noch nicht verein-
nahmt werden, was zu tieferen Erträgen von CHF 2 Mio. gegenüber dem Budget führt. Im Ge-
genzug gab es aufgrund der Automatischen Durchfahrtskontrolle CHF 2.3 Mio. Mehreinnahmen. 
Im Bereich Abwasser gab es CHF 0.5 Mio. tiefere Abgaben im Rahmen vom Programm 
«Schwammstadt» als ursprünglich angenommen. Der Bereich Strassen konnte um CHF 0.5 Mio. 
besser abschliessen, aufgrund von Mehreinnahmen und tieferen Unterhaltskosten. 

Weiterhin steigende Kosten (gegenüber Budget CHF 0.7 Mio.) verursacht der Bereich Sozialhilfe. 
Es gibt vermehrt Personen, die bei der Arbeitslosenkasse ausgesteuert sind, oder aus gesund-
heitlichen Gründen nur schwierig eingegliedert werden können. Um die Situation langfristig ver-
bessern zu können wurden Ressourcen aufgestockt, damit mehr Zeit für die Betreuung bei der 
Wiedereingliederung zur Verfügung steht. 

Der Bereich der Steuerveranlagung schneidet CHF 1 Mio. schlechter ab als budgetiert. Einerseits 
ist der Finanz- und Lastenausgleich tiefer als angenommen. Im Jahr 2025 wurde die Steuerver-
anlagungssoftware umgestellt, was zu einem tieferen Veranlagungsstand als üblich führte. Dies 
ist unter anderem ein Grund, weswegen auch die Vorjahressteuern tiefer ausfallen als angenom-
men. 
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Investitionsrechnung 

Die Investitionsausgaben von rund CHF 3.8 Mio. liegen unter den ursprünglich budgetierten 
CHF 7 Mio. 
 
Die grössten Investitionen in der Jahresrechnung 2025 waren die Belagsarbeiten Hardstrasse 

mit rund CHF 1.5 Mio. Weitere grössere Investitionen waren die Verhinderung des Ausweich-

verkehrs mit rund TCHF 440, der Leitungsersatz Bermeweg mit rund TCHF 380, der MMN Hub 

mit  rund TCHF 315 und die PV Anlagen mit rund TCHF 310. 

 

Kassenprüfung 

Die letzten Kassenprüfungen lagen schon einige Jahre zurück. Aus diesem Grund hat die RPK 

im Jahr 2025 eine Kassenprüfung vorgenommen. 

 

Im 2. Quartal 2025 hat die RPK einen Fragebogen zur Handhabung der Kassen der Gemeinde 

Birsfelden an Tom Wiedmer zugesendet. Der RPK wurden alle Fragen plausibel und verständ-

lich beantwortet. 

 

Im Verlauf des Sommers 2025 hat die RPK für folgende Kassen eine vor Ort Prüfung durchge-

führt: 

• Hauptkasse Einwohnerdienste 

• Soziale Dienste 

• Werkhof 

• Bibliothek 

 

Für die vor Ort Prüfungen wurde ein weiterer Fragebogen erstellt, der im Vorfeld von allen Mit-

arbeitenden der Gemeinde beantwortet wurden. 

 

Die vor Ort Prüfung lief nach einem vordefinierten Ablauf der RPK bei allen Kassen gleich ab. Es 
wurden die notwendigen Rahmenbedingungen zur Aufbewahrung und die Handhabung von 
Geldüberträgen, sowie Stichproben zu den Belegen vorgenommen.  

 

Die RPK kommt zum Schluss, dass die Kassen der Gemeinde Birsfelden ordnungsgemäss ge-
führt werden. Die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen werden eingehalten und die Weisung 
zur Kassenführung wird gelebt. 

 



 

24 

 

 

Vorlage an die Gemeindeversammlung 11/25 

 

 

TRAKTANDUM NR. 4 
 

 

Tätigkeitsbericht 2025 der Geschäftsprüfungskommission (Kenntnisnahme) 

 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

 

Der Tätigkeitsbericht 2025 der Geschäftsprüfungskommission wird zur Kenntnis genommen. 

 

Dieser Beschluss untersteht nicht dem fakultativen Referendum. 

 

 

Birsfelden, 28. April 2026, GRB Nr. 2026-192 

 

GEMEINDERAT BIRSFELDEN 

 
 
 
 
Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
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Tätigkeitsbericht 
der Geschäftsprüfungskommission Birsfelden 

für das Jahr 2025 
 
 
Die Geschäftsprüfungskommission Birsfelden (GPK) besteht aus sieben Mitgliedern der Gemein-
dekommission und wird von dieser gewählt. Die GPK setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusam-
men: 
Präsident/in: Hauert Bernadette SP  
Vizepräsident: Truffer Sacha FDP 
Mitglieder: Becker Martin Grüne  
 Flubacher Luca SVP 
 Maier Thomas Mitte 
 Meier Angelika SP  
 Seifert David SP 
 
Gemäss § 102 des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 führt die GPK für die Gemeindever-
sammlung die Oberaufsicht über alle Gemeindebehörden und Verwaltungszweige. Sie hat fol-
gende Aufgaben:  
 

• Prüfung der Tätigkeit aller Gemeindebehörden sowie der Gemeindeangestellten; 

• Prüfung der Tätigkeit der interkommunalen Amtsstellen, Kommissionen und Behörden, an 
denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten; 

• Prüfung der Tätigkeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, an der die Gemeinde 
beteiligt ist; 

• Prüfung der Tätigkeit der basellandschaftlichen und ausserkantonalen Zweckverbände und 
Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellten; 

• Prüfung, ob die Rechtsnormen generell richtig angewendet und die Gemeindeversammlungs-
beschlüsse ordnungsgemäss vollzogen worden sind. Sie prüft nicht die individuelle Richtig-
keit. 
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Die GPK hat sich im Berichtsjahr zu 7 Sitzungen getroffen und dabei die folgenden Überprüfun-
gen und Abklärungen vollzogen: 
 

• 20. Januar 2025 Prüfung betreffend Schulraumplanung 

• 24. Februar 2025 Prüfung betreffend Soziale Dienste (Teil 1) 

• 24. März 2025 Prüfung betreffend Tagesbetreuung 

• 19. Mai 2025  Sitzung ohne Prüfung  

• 18. August 2025 Prüfung betreffend Feuerwehr 

• 13. Oktober 2025 Prüfung betreffend Personalrat 

• 10. November 2025 Prüfung betreffend Soziale Dienste (Teil 2) 
 
 
Um die Geschäfte und Themen sachlich prüfen zu können, hat die GPK anlässlich der entspre-
chenden Befragungen jeweils die zuständigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie auch 
die betroffenen Abteilungsleiter/innen resp. Mitarbeiter/innen eingeladen. 
 
Gemäss § 102a des Gemeindegesetzes vom 28. Mai 1970 erstattet die GPK der Gemeindever-
sammlung jeweils im ersten Halbjahr Bericht über ihre Tätigkeiten und Feststellungen im vergan-
genen Jahr. Mit diesem Bericht wird diesem Auftrag nachgekommen. 
 
Wie der Gemeinderat die Feststellungen aufnimmt und mit welchen Massnahmen er die Empfeh-
lungen umsetzt, liegt in seinem Ermessen.  
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Bericht der GPK betreffen Schulraumplanung vom 20.01.2025 
 

Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 20.01.2025 mit der Schulraumplanung. Anwesend an 

der Befragung waren Gemeinderatspräsident Christoph Hiltmann, der Leiter Bau, Verkehr und 

Umwelt, Patrick Widmann, sowie der Schulleiter Peter Reichmuth. Die GPK stellte einen Frage-

katalog zusammen und liess diesen vom zuständigen Gemeinderat beantworten. Aus dem be-

antworteten Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Feststellungen ableiten:   

 

Allgemeines 
Ausgangslage der Befragung ist, dass der Kanton Basel-Landschaft im September 2010 der in-

terkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Kon-

kordat) beigetreten ist. Gegenstand der GPK-Prüfung waren die Massnahmen zur Schulraum-

planung der letzten Jahre, Erhalt und Erweiterung von Schulraum sowie Schwierigkeiten und 

Herausforderungen der künftigen Schulraumplanung im Hinblick auf die verschiedenen Areal-

entwicklungen, die die Gemeinde aktuell verfolgt.  

 

Sanierungsprojekte 
Nebst den veränderten Anforderungen waren die steigenden Schülerzahlen sowie der Sanie-

rungs- und Erneuerungsbedarf bei der Schulinfrastruktur Treiber der Gemeinde, sich mit der 

Schulraumplanung auseinandersetzen. In der Folge verzögerte sich die Planung ver-

schiedentlich aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde.  

 

Im Budget 2011 wurde ein Projektierungskredit für die Gesamtsanierung des Schulhauses Ster-

nenfeld gesprochen. Die Werkpool AG empfahl konkrete Umsetzungsmassnahmen, welche von 

der Gemeindeversammlung vom 3. April 2017 angenommen wurden. Am 18. Juni 2018 wurde 

an der Gemeindeversammlung ein Kredit von CHF 30.18 Mio. genehmigt, mit welchem die 

Zentralisierung der Musikschule sowie die Erweiterung resp. Sanierung der Schulhäuser Birs-

park, Kirchmatt und Sternenfeld realisiert werden sollten. Im Jahr 2020 konnte der Umbau von 

Birspark 1 als erstes Teilprojekt gestartet werden. Bis heute sind die Projekte Musikschule, Birs-

park und Sternenfeld realisiert. Das Schulhaus Kirchmatt sowie die Umgebungsprojekte aus 

dem Kredit werden nicht umgesetzt bzw. sollen in separaten Projekten realisiert werden. Der-

zeit geraten die Räumlichkeiten des Sternenfeldkindergartens zunehmend unter Druck, da der 

Raum nicht geeignet ist für Sozial- und Heilpädagogik sowie Sprachförderung. Ausserdem wird 

aktuell eine Zustands- und Potenzialanalyse zum Schulhaus Scheuerrain vorgenommen, um 

die Räumlichkeiten besser nutzen zu können.  

Im Projekt der Schulraumplanung waren schulergänzende Angebote bisher nicht enthalten. 

Diese wurden z. B. beim Projekt Zentrumsplanung parallel bearbeitet. Ziel ist, dass an jeder Pri-

marschule ein Mittagstisch mit Mittagsessen und Nachmittagsbetreuung angeboten werden 

kann.  

 

Realisierung der Schulhäuser Birspark 1 und Sternenfeld 
Die Verantwortlichen beschreiben, dass sich die Gemeinde bei der Sanierung des Birspark 1 in 

der ersten Phase auf die Expertise der Planungsseite verliess. Der Austausch mit den verschie-

denen Nutzergruppen zu Beginn des Prozesses erfolgte zu wenig. Dies führte in der Folge zu 

einem hohen Kommunikations- und Koordinationsaufwand: Durch intensive Gespräche zwi-

schen den planenden Architekten/innen, den Lehrpersonen und der Gemeinde konnte auf die 

Bedürfnisse der verschiedenen Parteien besser eingegangen werden. Es wird jedoch konsta-

tiert, dass bei der Sanierung vom Birspark 1 die Erfahrungen und Tipps der Schule zu wenig 

berücksichtigt wurden, was schliesslich zu Nachbesserungsarbeiten führte. 
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Beim Sternenfeldschulhaus könne man hingegen von einem Vorzeigeprojekt der Schulraumpla-

nung sprechen, das sowohl pädagogisch als auch architektonisch den Anforderungen der mo-

dernen Schulbildung gerecht werde. Hier wurde die Sicht des Auftraggebers, das heisst der 

Schule, bereits von Beginn weg stark berücksichtigt. Ausserdem entschied sich die Gemeinde, 

für den Wechsel des zuständigen Architekten.  

 

Projektorganisation und Involvierte 
Im Nachgang zur Sanierung des Birspark 1 wurde die Projektorganisation so angepasst, dass 

die Auftraggeber/innen, im vorliegenden Falle die Vertreter/innen der Schule fest in der Projekt-

organisation eingebunden sind. Darüber hinaus besteht ein enger Austausch zwischen der Ab-

teilung Bau, Verkehr und Umwelt und der Schulleitung.  

 

Die Projektorganisation der Projekte bzgl. Schulraumplanung wird von einer Projektsteuerung 

durch die Abteilung Bau, Verkehr und Umwelt geführt. Diese setzt sich zusammen aus einem 

oder mehreren Mitgliedern des Gemeinderates, einem Mitglied aus der Geschäftsleitung der 

Verwaltung, den Fachvertretern der Verwaltung sowie einem Vertreter der Schulleitung Primar-

schule. Die Schulleitung nimmt im operativen Bereich die Interessen der Lehrpersonen als Nut-

zervertreter/innen im Planungsteam wahr. Auch werden Hauswarte und Betriebsunterhalt the-

menspezifisch einbezogen. Die Fachstelle Natur wird bei Naturthemen beigezogen. Kinder wur-

den – mit Ausnahme des Aussenraums des Schulhauses Sternenfeld – bisher nicht direkt in 

Planungsprozesse einbezogen. Es besteht jedoch der Wille, dies bei Projekten, die sich für Kin-

dermitwirkung eignen, erneut zu tun.   

 

Planungsparameter 

Eine der grössten Schwierigkeiten ist die Prognose der zukünftigen Schülerzahlen. Der demo-

graphische Wandel sowie weltpolitische Ereignisse können zu kurzfristigen Schwankungen füh-

ren. Auch die finanzielle Lage der Gemeinde erschwert die Planung und die Umsetzung der 

Bauprojekte. Generell steigt der Raumbedarf der Schulen aufgrund der individualisierten Lern-

formen des Lehrplanes 21. Dazu kommt, dass der benötigte Schulraum höchstens vier Jahre im 

Voraus geplant werden kann aufgrund der Geburten.  

Die Schulraumplanung betrachtet innerhalb der strategischen Planung die Bevölkerungszahl-

entwicklung, die Schulentwicklung (Bedürfnisse Nutzer/innen / Schulische Nebennutzungen), 

die Immobilienstrategie sowie die Qualität der Bausubstanz und die Potenzialanalyse der heuti-

gen Standorte. Aus diesen Parametern leitet die Gemeinde ihre Bewertungen ab, um daraus 

flexible Handlungsoptionen zu entwickeln. 

 

Arealentwicklungen 
Da die Arealentwicklungen die Schulraumplanung beeinflussen, hat die Gemeinde für jedes 

Areal eine Schätzung der Anzahl zusätzlicher primarschulpflichtiger Kinder vorgenommen. 

Diese Schätzung wird in die Schulraumplanung eingehen, sobald die konkrete Umsetzung des 

jeweiligen Projekts startet. Da aber nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die neuen Areale 

entwickeln werden, hält die Gemeinde an der derzeitigen Politik der flexiblen Schulraumplanung 

fest.  

 

Die Flexibilität besteht zum einen darin, dass es derzeit Raumreserven gibt, um parallele Klas-

sen zu bilden (bspw. im Sternenfeld). Zum anderen liesse sich – sofern notwendig – auch die 

Klassenzuteilung anpassen. Derzeit werden die Kinder in der Nähe ihres Wohnortes einge-

schult und durchlaufen dort in der Regel die Zyklen I und II. Im Falle eines Schulraumengpas-

ses besteht die Möglichkeit, dass bspw. der Zyklus II (dritte bis sechste Klasse) in einem ande-

ren Quartier zur Schule geht.  
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Gleichwohl ist es möglich, dass in gewissen Konstellationen provisorische Schulbauten notwen-

dig sein werden. Die Verantwortlichen geben an, dass in solchen Situationen mit dringendem 

Bedarf zeitgerecht ein Provisorium realisiert werden kann innerhalb der gegebenen Frist von bis 

zu vier Jahren.  

 

Feststellung und Empfehlung  
Die anwesenden Gäste beantworteten die Fragen der GPK vollständig und kompetent. Die 

GPK konnte im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen feststellen, dass die Verantwortlichen der 

Gemeinde das vielschichtige Thema der Schulraumplanung umsichtig behandeln. Obschon 

viele Planungsparameter unklar sind oder aber einem raschen Wandel unterliegen können, 

konnten die Verantwortlichen aufzeigen, dass derzeit eine gewisse Schulraumreserve besteht 

und die Gemeinde gleichzeitig verschiedene valable Handlungsmöglichkeiten hat, Schulraum 

innert einer Frist aufzustocken.  

 

Aus Sicht der GPK ist bedauerlich, dass die Sanierung des Schulgebäudes Birspark 1 durch 

Fehler in der Projektorganisation resp. des anfangs geringen Einbezugs der Verantwortlichen der 

Schule etliche Nachbesserungen nach sich zog. Sehr erfreulich ist hingegen, dass bei der an-

schliessenden Sanierung des Sternenfeldschulhauses der Anforderungskatalog besser definiert 

und die Projektorganisation angepasst wurde, sodass heute alle Beteiligten von einem «Vorzei-

geprojekt» sprechen.  

 

Die GPK erhielt in der Befragung den Eindruck, dass die Zusammenarbeit zwischen der Ge-

meinde und der Schulleitung stark verbessert worden sind. Die personelle Konstellation scheint 

sehr gefestigt und professionell zu sein. Die Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und 

Schule ist sehr gut geregelt. 

 

Die GPK empfiehlt, dass die Verantwortlichen weiterhin ein Augenmerk auf einen institutionali-

sierten Austausch zwischen Schulleitung und Gemeindeverwaltung legen, die auch allfällige Per-

sonalwechsel überdauern können. Weiter geht die GPK davon aus, dass die gewonnenen Er-

kenntnisse aus der Sanierung Birspark 1 so dokumentiert sind, dass sie auch potenziell neuem 

Personal zugänglich sind. 

 

Stellungnahme / Massnahmen Gemeinderat 
Der Gemeinderat dankt für den Bericht und die darin enthaltene Empfehlung. Er nimmt dazu 

wie folgt Stellung: 

• Der institutionalisierte Austausch zwischen Schulleitung und Gemeindeverwaltung findet 

laufend und auf verschiedenen Ebenen, wie z. B. Sitzung der Abteilungsleitenden und in 

Projektsteuerungen, statt. Somit ist die Grundlage vorhanden, dass dieser Austausch 

auch bei allfälligen Personalwechseln sichergestellt ist. 

• Die gewonnenen Erkenntnisse aus der Sanierung Birspark 1 sind vorwiegend ablaufor-

ganisatorischer Natur (siehe dazu auch erster Punkt.). "Inhaltliche" Erkenntnisse sind 

nicht speziell dokumentiert. Sie sind abhängig vom jeweiligen Objekt resp. von der je-

weiligen Situation und müssen situativ analysiert und entschieden werden. 
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Bericht der GPK betreffend Soziale Dienste vom 24.02.2025 und vom 
10.11.2025 

Die GPK führte in der Sitzung vom 24. Februar 2025 eine Prüfung zum Thema Sozialhilfe durch 

und vertiefte das Thema in einer weiteren Sitzung vom 10. November 2025. Schwerpunkt der 

zweiten Sitzung war die Personalsituation in der Abteilung Soziale Dienste in den vergangenen 

drei Jahren. Im Vorfeld der Befragungen wurden jeweils ein von der GPK erstellter Fragebogen 

schriftlich beantwortet. Bei der ersten Besprechung gingen die zuständige Gemeinderätin Sara 

Fritz und Lea Zundel als Abteilungsleiterin der Sozialen Dienste auf die ergänzenden Fragen der 

GPK ein. In der zweiten Befragung war nebst Gemeinderätin Sara Fritz und Abteilungsleiterin 

Lea Zundel der Gemeindeverwalter Martin Schürmann vor Ort. Aus den Antworten der Fragebö-

gen und den beiden anschliessenden Befragungen lassen sich folgende Inhalte ableiten:  

 

Allgemeines 
Die Überprüfung des ordnungsgemässen und angemessenen Vollzuges des Sozialhilfe-geset-

zes in Form einer individuellen Richtigkeitsüberprüfung ist Aufgabe des kantonalen Sozialam-

tes. Die GPK beschränkte sich bei dieser Befragung auf organisatorische und personelle Fra-

gen sowie auf allgemeine Verständnisfragen zum Gesamtsystem. Das letzte Audit der kantona-

len Sozialhilfe fand im Jahr 2021 statt.  

Es wird unterschieden zwischen Sozialhilfe und der Sozialberatung. Mit der Sozialhilfe werden 

anspruchsberechtigte Menschen finanziell unterstützt mit dem Ziel der Existenzsicherung und 

der Förderung der wirtschaftlichen Selbstständigkeit. Der Erhalt der Sozialhilfe ist an gesetzlich 

verankerte Rechte und Pflichten geknüpft. Die Sozialberatung hingegen ist eine Beratungs-

dienstleistung der Gemeinde. Ziel ist es, Personen frühzeitig zu beraten und damit einen späte-

ren Bezug von Sozialhilfe zu verhindern.  

Die Sozialhilfe in Birsfelden steht vor wachsenden finanziellen und strukturellen Herausforde-

rungen. Die Ausgaben für Sozialhilfeleistungen sind zwischen 2023 und 2024 um über eine Mil-

lion Franken gestiegen, insbesondere durch vermehrte Asylzuweisungen, steigende Lebenshal-

tungskosten und pandemiebedingte Nachwirkungen wie Arbeitslosigkeit und fehlende Ausbil-

dungsabschlüsse. Insgesamt wurde während der Befragung deutlich, dass die Sozialhilfe vor 

komplexen Herausforderungen steht, die sowohl finanzielle als auch strukturelle Anpassungen 

erfordern. Die Gemeinde setzt verstärkt auf Integration in den Arbeitsmarkt, auf Digitalisierung 

der Prozesse und interne Reformen, um langfristig eine zielgerichtete Sozialhilfe sicherzustel-

len. 

Sozialhilfe 

• Kosten 

Die Sozialhilfeausgaben sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Während 2023 noch 

rund 4.1 Millionen Franken für Sozialhilfeleistungen ausgegeben wurden, waren es 2024 bereits 

über 5.1 Millionen Franken. Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. 

Zum einen haben die langfristigen Folgen der COVID-19-Pandemie, insbesondere Arbeitslosig-

keit, fehlende Ausbildungsmöglichkeiten und psychische Belastungen dazu geführt, dass mehr 

Personen auf Sozialhilfe angewiesen sind. Zum anderen kommen die allgemeine Inflation sowie 

steigende Miet- und Energiekosten, die dazu beigetragen haben, dass mehr Haushalte unter die 

Armutsgrenze fielen und Sozialhilfe beantragen mussten.  

Während die Sozialhilfeausgaben in den vergangenen Jahren angestiegen sind, waren gleich-

zeitig die Einnahmen aus Drittleistungen insbesondere im Jahr 2024 rückläufig. Die Abteilung 

Soziale Dienste erklärt, dass dieser Rückgang unter anderem auf Verzögerungen bei der Bear-
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beitung von Ergänzungsleistungen durch die Sozialversicherungsanstalt Baselland zurückzufüh-

ren sei. Solange die SVA Baselland Ergänzungsleistungen nicht verfügt, bevorschusst die Abtei-

lung Soziale Dienste diese Leistungen, erhält sie später jedoch rückerstattet. Zudem führten feh-

lende personelle Ressourcen in der Abteilung dazu, dass nicht alle möglichen Drittleistungen 

rechtzeitig beantragt und eingefordert werden konnten. 

• Berufliche Integration 

Ein Thema der Diskussion war die berufliche Integration von Sozialhilfebeziehenden. In den Jah-

ren 2022 - 2023 konnten aufgrund der vielen personeller Vakanzen und Wechsel in der Abteilung 

eklatant weniger Sozialhilfebeziehende von Integrationsmassnahmen profitieren. Im Jahr 2024 

gelang es, diesen Rückstau aufzuholen, so dass aktuell die meisten Sozialhilfebeziehenden eine 

passende Unterstützung zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration erhalten.  

In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat werden die Ziele der Sozialhilfe ausformuliert. Ein wich-

tiger Pfeiler dabei ist, dass die Gemeinde verstärkt in Integrationsmassnahmen wie Jobcoaching, 

Bewerbungstrainings und Sprachkurse investiert.  

Eine besondere Herausforderung ist hierbei die wachsende Zahl junger Erwachsener ohne ab-

geschlossene Ausbildung. Viele dieser Jugendlichen leiden unter psychischen Belastungen, die 

dazu führen, dass sie ihre Ausbildung abbrechen oder gar nicht erst aufnehmen. Die Abteilung 

Soziale Dienste betonte, dass diese Gruppe ein besonderes Augenmerk erfordert, da ohne Aus-

bildung und Integration in den Arbeitsmarkt langfristige Sozialhilfeabhängigkeit droht. Zusätzlich 

wurde auf die sogenannte «Mehrfachproblematik» vieler Sozialhilfebeziehender hingewiesen. 

Ein Grossteil der Personen, die Sozialhilfe erhalten, sind nicht nur arbeitslos, sondern haben 

gleichzeitig gesundheitliche Einschränkungen oder soziale Probleme. Besonders häufig treten 

psychische Erkrankungen oder Traumata auf, die eine direkte Integration in den Arbeitsmarkt 

erschweren. Daher setzt die Gemeinde verstärkt auf eine schrittweise Heranführung an den Ar-

beitsmarkt, beispielsweise durch Tagesstrukturen, Praktika oder betreute Beschäftigungspro-

gramme. 

 

• Nichtbezugsquote 

Ein bemerkenswerter Punkt in der Diskussion mit GR Sara Fritz und Lea Zundel war die hohe 

Nichtbezugsquote von 50 – 59.9 %, welche darauf hinweist, dass eine erhebliche Zahl von Per-

sonen, die eigentlich Anspruch auf Sozialhilfe hätten, keine Unterstützung beantragt. Gemut-

masst wird, dass dies im Zusammenhang mit der höheren Bevölkerungsanzahl an Personen mit 

Migrationshintergrund liege, da der Bezug von Sozialhilfe bei der Beurteilung von Niederlas-

sungsbewilligungen mit einbezogen wird. Ausserdem gibt es bestimmte Auflagen, wie etwa die 

Pflicht, ein Auto zu verkaufen oder eine günstigere Wohnung zu suchen, die einige Personen 

davon abhalten, Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen.  

Trotz laufender Informationskampagnen gibt es immer noch Menschen, die nicht genau wissen, 

welche Leistungen ihnen zustehen. Die Verantwortlichen erklärten, dass sie bereits verschiedene 

Kanäle zur Informationsverbreitung nutzen. So liegen Flyer in Arztpraxen, Familienzentren und 

sozialen Einrichtungen aus. Die Verantwortlichen geben an, weiter am Thema der Kommunika-

tion und dem Transparentmachen der Kriterien des Leistungsanspruchs zu arbeiten. Dennoch 

bleibt es eine Herausforderung, die Hürden für die Inanspruchnahme der Sozialhilfe weiter zu 

senken. 

 

Organisation 

• Sozialhilfebehörde  

Die Abteilung Soziale Dienste wird von der Sozialhilfebehörde, deren Mitglieder von der Ge-

meindekommission für jeweils vier Jahre gewählt werden, geführt. Die Sozialhilfebehörde ist für 

den Vollzug des Sozialhilfegesetzes und deren Verordnung zuständig. Die Zusammenarbeit 
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zwischen der Sozialhilfebehörde und der Abteilung Soziale Dienste wird mittels einer Kompe-

tenzordnung konkret geregelt und umgesetzt.  

• Personal 

Leitungswechsel und hohe Personalfluktuation 

Ein grosses Thema war die hohe Personalfluktuation innerhalb der Abteilung Soziale Dienste in 

den letzten Jahren. Zwischen 2023 und 2024 musste das gesamte Leitungsteam neu aufgebaut 

werden. Nach der Pensionierung der langjährigen Abteilungsleitung verliess auch langjähriges 

Personal die Abteilung. Die neu eingestellte Abteilungsleitung verliess die Abteilung ebenfalls 

bereits nach wenigen Monaten.1 Lea Zundel ist seit August 2023 Abteilungsleiterin und konnte in 

der Folge das Team kontinuierlich wiederaufbauen. Die Verantwortlichen betonten, dass ein 

neues Leitungsteam etabliert worden sei und seit Mitte 2024 erste Erfolge beim Aufbau stabilerer 

Strukturen sichtbar seien. Die Neuorganisation per Februar 2025 auf Leitungsebene der Abtei-

lung Soziale Dienste trägt wesentlich dazu bei, dass sowohl bestehende als auch neue Mitarbei-

tende fachlich kompetent und personell angemessen begleitet werden können.  

Per Ende November 2025 sind sämtliche Soll-Stellen besetzt. Über die Jahre 2020 bis 2025 be-

trachtet, waren – im Jahresend-Vergleich – jeweils die meisten Stellen besetzt (mit Ausnahme 

des Jahres 2021, was jedoch vor den vielen personellen Wechseln war).  

 

Gründe für die Personalfluktuation 

Der Gemeindeverwalter fasst zusammen, dass die verschiedenen Leitungswechsel zu vielen Ab-

gängen geführt hätten. Ein gewichtiger Faktor war, dass phasenweise die Atmosphäre im Team 

sehr stark belastet war, so dass professionelles Zusammenarbeiten besonders erschwert war.  

Die Verantwortlichen führen jedoch aus, dass die hohe Personalfluktuation nicht ausschliesslich 

auf die ausserordentliche Situation im Jahr 2023 zurückzuführen sei, sondern es sich um eine 

branchenweite Tendenz handle: In zahlreichen Sozialdiensten sei eine erhöhte Fluktuation fest-

zustellen. Die Gründe dürften in der hohen Arbeitsdichte liegen und in den Rahmenbedingungen. 

So ist der Lohn auf den Sozialdiensten im Kanton Basel-Landschaft deutlich tiefer als im Kanton 

Basel-Stadt, was ein Wettbewerbsnachteil bei der Personalgewinnung darstellt. Generell halten 

die Verantwortlichen fest, dass es herausfordernd sei, qualifiziertes Personal zu gewinnen. Aus 

diesem Grund bietet die Gemeinde ab dem Jahr 2026 eine Praktikumsstelle an.  

 

1 Der Austritt der neuen Abteilungsleiterin stand in keinem Zusammenhang mit der später in den Medien 
kolportierten mutmasslichen Veruntreuung an ihrer früheren Arbeitsstelle. Der Gemeindeverwalter führt 
aus, dass zum Zeitpunkt der Trennung kein Wissen über diese mutmasslichen Vorfälle bestand. 
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Der Gemeindeverwalter kann derzeit keine Aussagen tätigen in welchem Verhältnis sich die Per-

sonalfluktuation zu derjenigen in anderen Abteilungen der Gemeindeverwaltung verhält, jedoch 

war die Personalfluktuation in der Abteilung Soziale Dienste am Höchsten. Der Gemeindeverwal-

ter sieht derzeit lediglich einen begrenzten Nutzen darin, ein systematisches Monitoring einzu-

führen, zumal die Gemeindeverwaltung vergleichsweise klein ist.  

Negative Effekte der Personalfluktuation 

Die personelle Unterbesetzung hatte verschiedene negative Folgen: Wie weiter oben ausgeführt, 

profitierten in den Jahren 2022 - 2023 deutlich weniger Sozialhilfebeziehende von Integrations-

massnahmen, da das zuständige Personal in der Abteilung fehlte. Weiter konnten aus demselben 

Grund nicht alle Drittleistungen (bspw. Ansprüche gegenüber Sozialversicherungen, Unterhalts-

pflichtige) geltend gemacht werden, was geringere Einnahmen zur Folge hatte. Drittleistungen 

werden aktuell rückwirkend eingefordert.   

Schliesslich konnte auch die Überprüfung auf unrechtmässigen Leistungsbezug sowie die Über-

prüfung des Anspruchs auf Sozialhilfe nicht konsequent durchgeführt werden. Mittlerweile ist die 

Abteilung Soziale Dienste erneut in der Lage, diese Kontrollen durchzuführen. Sie deckte ca. 

zehn Betrugsfälle von ungerechtfertigtem Sozialhilfebezug auf (insgesamt gibt es 300 Sozialhil-

febezüger/innen). Die ungerechtfertigt bezogenen Leistungen werden zurückgefordert, sofern 

notwendig mittels strafrechtlicher Verfolgung.  

Die Verantwortlichen sind aufgrund der Komplexität der Fälle nicht in der Lage, die die finanziellen 

Auswirkungen der Personalfluktuation zu beziffern. 

Ergriffene Massnahmen 

Zur Abfederung der personellen Vakanzen wurden zeitweise drei externe Fachpersonen sowie 

eine Teamleitung temporär beigezogen, um die Funktionsfähigkeit der Abteilung aufrecht zu er-

halten. Zusätzlich wurden die Aufgaben innerhalb des bestehenden Teams neu verteilt, so dass 

die wichtigsten Aufgaben – Unterstützungsleistungen in Notlagen und gesetzlich vorgeschrie-

bene Betreuung der unterstützten Personen – wahrgenommen werden konnten. Das Team der 

Administration übernahm bspw. unterstützende Aufgaben im Bereich der Fallführung.  

Im Bereich des Erwachsenenschutzes konnten mehrere gesetzliche Mandate nicht mehr intern 

geführt werden. Diese wurden deshalb an externe Beistandspersonen delegiert, um die gesetzli-

che Betreuung weiterhin sicherzustellen. Aktuell werden noch rund 18 Mandate im Erwachse-

nenschutz extern geführt, welche laufend – wo möglich – wieder intern übernommen werden 

sollen. 

Der Bereich Kindesschutz war nicht betroffen, da dieser bereits vor 2020 umfassend an die Firma 

Bohren & Lehner ausgegliedert wurde. 

Unter der Leitung von Lea Zundel wurde die Abteilung Soziale Dienste neu organisiert. Um dem 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wurden den Sozialarbeitenden Sachbearbeitende als Tan-

dem zur Seite gestellt. Ab 1.1.2026 wird ausserdem die Asylfachstelle eingeführt, woraus sich die 

Verantwortlichen eine Entlastung des Fallbelastungsvolumens erhoffen. 

Die Soll-Stellen der Abteilung werden ab dem 1.1.2026 nach dem sog. CaseLoad-Converter be-

rechnet, einem Berechnungstool der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS). Bei ei-

ner 100%-Anstellung lag die bisherige Fallbelastung bei 89 Dossiers; mit der Anwendung des 

CaseLoad-Converters wird die Fallbelastung künftig bei 70 Dossiers / 100%-Anstellung liegen. 

Im Vergleich zu anderen Sozialdiensten, die über ähnliche Arbeitsstrukturen verfügen, steht die 

Gemeinde mit der neuen Fallbelastung von 70 Dossiers gut da.  
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Weitere Projekte 
Ein weiterer Schwerpunkt der Abteilung ist die Digitalisierung der Sozialverwaltung. Bis 2026 

soll ein digitales System eingeführt werden, das effizientere Abläufe ermöglicht, wie den exter-

nen Zugriff auf Sozialhilfeakten für Behördenmitglieder. Auch Massnahmen zur Sicherheit am 

Schalter der Abteilung werden diskutiert, da es in der Vergangenheit zu Vorfällen wie dem Be-

spucken oder Bewerfen von Mitarbeitenden gekommen war. Notrufknöpfe zur Polizei und ver-

stärkte Deeskalationsstrategien sollen dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. 

Feststellung und Empfehlung  
Die anwesenden Gäste beantworteten die Fragen der GPK vollständig und kompetent. Im Rah-

men der Prüfhandlungen erhielt die GPK einen Einblick in das Funktionieren der Abteilung wäh-

rend der letzten drei Jahre: Die Abteilung Soziale Dienste war in den Jahren 2022 - 2023 aufgrund 

der vielen personellen Vakanzen in einer äusserst schwierigen Situation, die erhebliche Auswir-

kungen auf die Sozialhilfebezüger/innen hatte. Die Verantwortlichen bauten die Abteilung suk-

zessive personell wieder auf und arbeiteten im Jahr 2024 zahlreiche Rückstände auf. Positiv ist, 

dass die Rückstände mehrheitlich aufgearbeitet sind und die Abteilung inzwischen personell voll 

besetzt ist. Negativ ist hingegen, dass es zu derart vielen personellen Vakanzen gekommen ist 

und die Abteilung nicht in der Lage war, ihren Aufgaben vollumfänglich nachzukommen. Hinzu 

kommt, dass diese Situation mutmasslich zu finanziellen Einbussen führte.  

 

Hinzu kommen die aktuellen Trends: Steigende Kosten und zunehmende Fallzahlen erfordern 

eine strategische Neuausrichtung. Die Gemeinde setzt verstärkt auf gezielte Integrationsmass-

nahmen, digitale Verwaltungsprozesse und strukturelle Reformen, um langfristig eine zielgerich-

tete Sozialhilfe sicherzustellen. Gleichzeitig bleiben Probleme wie der Fachkräftemangel bei der 

Besetzung des Teams der Sozialarbeitenden und die hohe Nichtbezugsquote bestehen und er-

fordern kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen. 

 

• Die GPK anerkennt, dass die Abteilung Soziale Dienste bereits mehrere Massnahmen 
ergriffen hat, um die Situation längerfristig zu stabilisieren. So wurden organisatorische 
Massnahmen zur Vorbeugung des Fachkräftemangels ergriffen; ausserdem werden die 
Fallzahlen pro Mitarbeitende gemäss SKOS-Richtlinie gesenkt. Damit werden die Rah-
menbedingungen für die Mitarbeitenden massgeblich und nachhaltig verbessert. Die GPK 
empfiehlt dem Gemeinderat, die ergriffenen Massnahmen eng zu begleiten und auf ihre 
Wirksamkeit hin zu prüfen oder um weitere Massnahmen zu ergänzen.   

• Die GPK empfiehlt, den Präventionsmassnahmen mehr Gewicht zu verleihen und perso-
nelle Entwicklungen zu monitoren. Die Mitarbeitendenbefragung, die im Jahr 2023 auf 
Antrag des Personalrates erstmals durchgeführt wurde, wurde aus finanziellen Gründen 
bislang noch nicht wiederholt. Die GPK empfiehlt, diese Befragung engmaschig durchzu-
führen, um Entwicklungen und Risiken frühzeitig zu erkennen.  

• Die GPK empfiehlt im Hinblick auf die hohe Nichtbezugsquote, die Informationskampag-
nen über Sozialhilfeansprüche auszuweiten, insbesondere für Haushalte mit niedrigem 
Einkommen, Alleinerziehende und ältere Personen und dabei insbesondere auch die di-
gitalen Kanäle zu nutzen. 

 

Stellungnahme / Massnahmen Gemeinderat 
Der Bericht der GPK zu Vollzug der Sozialhilfe und Personalsituation der Sozialen Dienste vom 

24. Februar 2025 und 10. November 2025 wird dankend zur Kenntnis genommen. 

• Empfehlung 1): Die ergriffenen Massnahmen im Zusammenhang mit der Personalsitua-

tion eng zu begleiten, auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und um weitere Massnahmen 

zu ergänzen. 



35 

Die Gemeindeleitung, wie auch die zuständige Gemeinderätin, stehen im engen und regelmäs-

sigen Austausch mit der Abteilungsleitung Soziale Dienste. Es ist allen Beteiligten ein Anliegen, 

eine erneute massive Personalfluktuation zu vermeiden, weshalb die Wirksamkeit der Mass-

nahmen und allfällige Einführung neuer Massnahmen laufend überprüft werden. 

• Empfehlung 2): Mehr Gewicht den Präventionsmassnahmen zu verleihen und personelle 

Entwicklungen zu monitoren. Mitarbeitendenbefragungen sollen engmaschig durchge-

führt werden, um Entwicklungen und Risiken frühzeitig zu erkennen. 

Der Gemeinderat hat sich aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde gegen die Durch-

führung einer Befragung im Jahr 2026 ausgesprochen, dies wird im anstehenden Budgetpro-

zess überprüft. 

• Empfehlung 3): Im Hinblick auf die hohe Nichtbezugsquote wird empfohlen, Informati-

onskampagnen über Sozialhilfeansprüche auszuweiten und dabei auch digitale Kanäle 

zu nutzen. 

Mit Eintritt der neuen Person Kommunikation ist bereits in Planung, den Zugang zur Anmeldung 

oder Informationen zum Thema Sozialhilfe über digitale Kanäle zu vereinfachen. Die zuständi-

gen Personen sind aber auch der Überzeugung, dass sich Personen aus diversen Gründen 

(wie ausländerrechtlichen Folgen, damit verbundenen Auflagen, etc.) bewusst gegen einen Be-

zug von Sozialhilfe entscheiden, was zu respektieren ist. 
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Bericht der GPK betreffend Befragung Tagesbetreuung vom 
24.03.2025 
 
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 24.03.2025 mit dem Thema der Tagesbetreuung. Im 

Vorfeld zur Befragung wurde ein von der GPK erstellter Fragebogen durch den zuständigen Ge-

meinderat Florian Schreier und Christine Dolder, Abteilungsleiterin «Gesellschaft, Freizeit & 

Kultur», schriftlich beantwortet. Bei der Besprechung gingen Florian Schreier und Christine Dol-

der auf die ergänzenden Fragen der GPK ein.  

 

Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Feststellungen zusammenfas-

sen: 

 

Allgemeines 

Gemäss dem kantonalen Gesetz über die familienergänzende Kinderbetreuung hat die Ge-

meinde die Pflicht, den Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung zu erheben, das Ange-

bot sicher zu stellen und Erziehungsberechtige oder Angebote entsprechend zu unterstützen. 

Das Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung der Gemeinde Birsfelden (FEB-

Reglement) regelt die Kriterien zur Vergabe der sogenannten Betreuungsgutscheine. Die Ge-

meinde prüft die Anspruchsvoraussetzung, berechnet die Höhe der Betreuungsgutscheine und 

zahlt diese monatlich an die anspruchsberechtigten Erziehungsberechtigten aus. Betreuungs-

gutscheine sind ein verbreitetes Mittel von Gemeinden, um die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zu erleichtern.  

 

Kindertagesstätten und Tagesstrukturen in Birsfelden 

• Kindertagesstätten (Kitas) 

Bis ins Jahr 2016 verfügte die Gemeinde über eine eigene Kita. Daneben gab es private Kitas, 

die jedoch nicht von den vergünstigten Plätzen der Gemeinde profitieren konnten. Aus Gründen 

der Gleichbehandlung stellte die Gemeinde im Jahr 2017 das System von der Objekt- auf die 

Subjektfinanzierung um. Seither sind alle Kindertagesstätten in der Gemeinde private Träger-

schaften, die keine direkten Beiträge seitens der Gemeinde erhalten.  

Hingegen unterstützt die Gemeinde Eltern mit Betreuungsgutscheinen und vergünstigt damit 

den Kita-Preis.  

 

Für den Frühbereich, das heisst für die Betreuung von Kindern im Alter von drei Monaten bis ins 

Kindergarten-Alter, gibt es derzeit in Birsfelden noch zwei private Kindertagesstätten (Kitas) mit 

insgesamt 82 bewilligten Plätzen (Kita Sunneschyyn mit Standort Rüttihardstrasse und Kita 

Headstart mit Standort Hauptstrasse) und einige Spielgruppen. In den letzten Jahren mussten 

Kitas schliessen. Oft gaben sie wirtschaftliche Gründe oder den Fachkräftemangel als Schliess-

grund an.  

 

Die Gemeinde kann das Kita-Angebot derzeit nicht beeinflussen, da das FEB-Reglement keine 

Objektfinanzierung vorsieht. Die Gemeinde steht mit den privaten Kita-Institutionen durch die 

Zusammenarbeit bezüglich der Betreuungsbeiträge in einem guten Austausch. Die Gemeinde 

führt ausserdem ein Monitoring bzgl. verfügbarer Plätze.  

 

• Schulergänzende Tagesstrukturen 

Im Bereich der schulergänzenden Betreuung betreibt Robi Spielaktionen im Auftrag der Ge-

meinde die Tagesstrukturen. Im Jahr 2017 wurde die Tagesstruktur im Xaver-Gschwind-Schul-

haus eröffnet. Im Jahr 2022 wurde diese durch den Mittagstisch im Sternenfeld und seit dem 

Jahr 2024 durch Tagesferien während vier Ferienwochen im Jahr ergänzt.  
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Mit dem Verein Robi Spielplatzaktionen hat die Gemeinde eine Leistungsvereinbarung für je-

weils vier Jahre abgeschlossen. Derzeit ist die Tagesstruktur nicht kostendeckend. Das jährli-

che Defizit beläuft sich auf CHF 60'000-90'000, welches die Gemeinde quartalsweise aus-

gleicht.  

Sowohl die Kindertagesstätten als auch die Tagesstrukturen benötigen eine Betriebsbewilligung 

und werden regelmässig beaufsichtigt. Der Kanton ist – bis auf wenige Institutionen mit kommu-

naler Bewilligung – Bewilligungs- und Aufsichtsbehörde (Amt für Kind-, Jugend- und Behinder-

tenangebote). 

Birsfelden belegt derzeit den drittletzten Platz im Bezirk Arlesheim, wenn es um die Anzahl der 

bewilligten Betreuungsplätze geht. Gemäss den Verantwortlichen der Gemeinde sind viele Ge-

meinden deutlich besser versorgt mit Betreuungsplätzen als Birsfelden.  

 

Unterstützung der Erziehungsberechtigten durch Betreuungsgutscheine  

Unterstützt werden sowohl die familienergänzende Kinderbetreuung von Vorschul- als auch von 

Primarschulkindern mit der monatlichen Auszahlung von Betreuungsgutscheinen. 

Diese Subjektfinanzierung verfolgt in erster Linie, die Vereinbarkeit von Familie und beruflicher 

Tätigkeit zu erleichtern. Aktuell werden 91 Familien mit insgesamt CHF 500'000 unterstützt.  

 

Die Betreuungsbeiträge werden bis zu einem massgeblichen Einkommen der Eltern von CHF 

70‘000 gewährt.2 Das massgebliche Einkommen errechnet sich wie folgt: Einkommen laut Steu-

ererklärung (Ziff. 399) minus Pauschalabzug3 plus allfälliger Mietzinsbeitrag der Gemeinde. Der 

Pauschalabzug setzt sich zusammen aus dem Grundbedarf der Sozialhilfe, den Krankenkas-

senkosten, der Miete sowie anderer Auslagen. Ein Ehepaar mit einem Kind erhält bis zu einem 

Einkommen von CHF 131‘000 Betreuungsbeiträge. Bei Alleinerziehenden mit einem Kind liegt 

die Einkommensgrenze bei CHF 116‘000. 

 

Zur Berechnung der Betreuungsgutscheine hat die Gemeinde eine Person zu 40 % dafür ange-

stellt. Die Arbeit unterliegt saisonalen Schwankungen, so bspw. auf Schulbeginn im August. 

Gleichzeitig sind unterjährig im Rahmen von Zuzügen, Geburten oder Veränderungen der Ein-

kommenssituation oder der Belegungsprozente verschiedene Neuberechnungen notwendig. 

Die Dossiers und die Berechnungen werden in der Geschäftsverwaltungsdatenbank der Ge-

meinde archiviert. Die Neuberechnung von Betreuungsgutscheinen hängt derzeit alleine von 

der zuständigen Person ab. Aufgrund der Komplexität des derzeitigen Berechnungssystems 

verfügt sie über keine Stellvertretung bzgl. der Berechnungen, was seitens der Verantwortlichen 

als unbefriedigend eingestuft wird.  

 

GR Florian Schreier und Abteilungsleiterin Christine Dolder sehen verschiedentlichen Überar-

beitungsbedarf bzgl. der Betreuungsgutscheine: Der Hauptrevisionsbedarf wird bei den sehr 

komplexen und aufwendigen Berechnungen für die Betreuungsgutscheine gesehen.  

Ziel der Verantwortlichen ist es, das FEB-Reglement gesamthaft zu überarbeiten, die Berech-

nungsweise nach Möglichkeit zu vereinfachen und die Prozesse zu verschlanken. Dadurch wird 

auch die Stellvertretung der Berechnungsstelle massgeblich vereinfacht. 

 

Die Verantwortlichen tauschen sich derzeit systematisch mit anderen Gemeinden bzgl. Revision 

des FEB-Reglements aus. GR Florian Schreier führt aus, dass das revidierte FEB-Reglement 

 
2 Vgl. für die Abstufung der Betreuungsbeiträge nach massgeblichen Einkommen Anhang I, «Tariftabelle per 1. Au-

gust 2024», der Verordnung zum Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung (FEB-Verordnung), gültig 
ab 1. August 2024. 
3 Pauschalabzug gemäss Anhang I der Verordnung zum Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung 
(FEB-Verordnung), gültig ab 1. August 2024. 
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insbesondere transparenter werden soll, so dass Eltern rasch wissen, ob sie unterstützt werden 

und auch wie hoch die Kosten für den Kita-Besuch ausfallen.  

 

Politische Rahmenbedingungen 

Der Kanton Basel-Stadt verbesserte ab 1. August 2024 die Bedingungen für Kitas deutlich und 

nimmt – innerhalb der Deutschschweiz – eine Vorreiterrolle ein: in Basel-Stadt wohnhafte Eltern 

bezahlen für eine 100 % Betreuung eines Kindes pro Monat noch max.  

CHF 1‘600. Auf dieser Basis gewährt der Kanton einkommensabhängige Betreuungsbeiträge. 

Die effektiven Kosten für einen Betreuungsplatz belaufen sich jedoch auf ca.  

CHF 3‘000/Monat (Im Vergleich: Ein Kita-Platz in Baselland kostet ca. CHF 2‘300-2‘500/Monat). 

Gleichzeitig verbesserte Basel-Stadt die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden in Kitas 

durch das Einsetzen von mehr Fachpersonal in Kitas (Fachpersonal ersetzt Praktikant/innen) 

und durch höhere Löhne des Betreuungspersonals. Diese Veränderungen im Nachbarkanton 

verschärfen die wirtschaftliche Situation der Kitas in Birsfelden zusätzlich:  

Mittlerweile ist es noch schwieriger geworden, geeignetes Personal zu finden.  

Die Verantwortlichen geben an, dass der Bedarf an familienergänzender Betreuung in Birsfel-

den hoch sei. Eltern sind angewiesen auf einen Kita-Platz in Birsfelden oder einer anderen Ge-

meinde im Kanton. Einen Kita-Platz in Basel-Stadt können sich aufgrund der hohen Preise nur 

noch die allerwenigsten Eltern leisten.  

 

Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass der Baselbieter Regierungsrat vom Landrat den 

Auftrag erhalten hatte, einen Gegenvorschlag zur kantonalen Kita-Initiative zu erarbeiten. Die 

Verantwortlichen gehen davon aus, dass die entsprechende Landratsvorlage im Frühjahr 2025 

publiziert und im Herbst vom Landrat beraten wird. Voraussichtlich wird der Regierungsrat vor-

schlagen, dass der Kanton Kitas künftig mit einem Sockelbeitrag unterstützt. Die Verantwortli-

chen zielen darauf ab, das FEB-Reglement in Abstimmung mit dem Entscheid des Landrates zu 

revidieren. Sollte sich der kantonale Entscheid massgeblich verzögern, würde die Revision des 

FEB-Reglements voraussichtlich vorgezogen.  

 

Aktuell sind viele Gemeinden in einer ähnlichen Situation wie Birsfelden. Die Leimentaler Ge-

meinden unterstützen seit Anfang 2025 ihre Kitas mit fünf Franken pro Tag und Platz. Der Bei-

trag ist zweckbestimmt zur Verbesserung der Löhne der Mitarbeitenden. In Birsfelden ging in 

der Gemeindeversammlung vom 16. Dezember 2024 ein Antrag der SP ein, der die Möglichkeit 

der Objektfinanzierung von Kitas ins FEB-Reglement schreiben will (analog der Objektfinanzie-

rung der Tagesstruktur durch die Gemeinde). Aktuell läuft dazu die Vernehmlassung und der 

Antrag wird an der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 2025 behandelt.  

 

Die Verantwortlichen führen aus, dass die schwierige Fachkräftesituation und die sehr knappen 

Plätze in den Kitas derzeit die Hauptprobleme darstellen. Würde in der heutigen Situation nur 

eine Kita schliessen, hätte Birsfelden ein massives Betreuungsproblem. Ausserdem wird festge-

halten, dass der freie Markt der Kitas nicht gut funktioniert und Kitas im Kanton Basel-Land-

schaft generell Schwierigkeiten haben, kostendeckend arbeiten zu können.  

 

Feststellung und Empfehlung  
GR Florian Schreier und Abteilungsleiterin Christine Dolder gaben ausführlich und kompetent 

zum Thema Tagesbetreuung Auskunft.  

 

Die GPK hat im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen festgestellt, dass die Situation der Versor-

gung der Gemeinde mit Kindertagesstätten sehr fragil ist. Gleichzeitig konnte festgestellt wer-

den, dass das bisherige System der Ausrichtung der Betreuungsbeiträge Überarbeitungsbedarf 
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hat, da das heutige Berechnungssystem zu kompliziert ist, sowohl bzgl. der notwendigen Be-

rechnungen als auch bzgl. der anspruchsberechtigten Einkommen.  

Entsprechend sind die Verantwortlichen derzeit aktiv daran, sich mit verschiedenen Systemen 

der Ausrichtung von Betreuungsbeiträgen vertraut zu machen und die Revision des FEB-Regle-

ments zu planen, was die GPK begrüsst.  
 

Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat und der Abteilung «Gesellschaft, Freizeit und Kultur»,  
 

• die Revision des FEB-Reglements weiterhin voranzutreiben, so dass die Revision des 
Reglements baldmöglichst – idealerweise in Abstimmung der kantonalen Prozesse – ge-
startet werden kann. Der Revisionsdruck wird sowohl im Hinblick auf das Tagesgeschäft 
(bspw. Komplexität der Berechnungen) als auch auf die knappe Versorgungssituation 
mit Kitas in Birsfelden als hoch eingestuft. Die GPK teilt die Einschätzung der Verant-
wortlichen, wonach ein einfacheres Berechnungssystem entwickelt werden muss.  

• dass eine Stellvertretung der zuständigen Sachbearbeitung auch bzgl. der Berechnun-
gen gewährleistet werden muss. Das Risiko, dass bei einem Personalausfall, keine Neu-
berechnungen und keine Berechnungsüberprüfungen vorgenommen werden können, 
stuft die GPK als erheblich ein. 

 

Die GPK gewann während der Befragung den Eindruck, dass im Bereich der Betreuungsgut-

scheine in den letzten Jahren viel gearbeitet wurde; dies auch im Bereich der digitalen Führung 

der Dossiers der Betreuungsgutscheine. Gleichzeitig hätte die Gemeinde den Prozess der Revi-

sion des FEB-Reglements vermutlich bereits früher anstossen können. Das Bewusstsein für die 

Komplexität der Berechnungen scheint seit Längerem da zu sein. Die politischen Entwicklungen 

im Nachbarkanton hingegen waren in Tempo und Ausprägung überraschend. Darauf konnte die 

Gemeinde, insbesondere auch aufgrund der Abhängigkeit von Entscheiden des Kantons Basel-

Landschaft, nicht zeitgerecht reagieren.  
 

Stellungnahme / Massnahmen Gemeinderat 
Der Gemeinderat dankt der GPK für die sorgfältige Prüfung und die konstruktiven Empfehlun-

gen im Zusammenhang mit der familienergänzenden Betreuung in Birsfelden. Gerne nimmt er 

wie folgt Stellung: 
 

1. Revision des FEB-Reglements 

Der Gemeinderat begrüsst die Empfehlung der GPK, die Revision des FEB-Reglements weiter-

hin aktiv voranzutreiben. Auch aus seiner Sicht ist der Revisionsdruck hoch – sowohl aufgrund 

der bestehenden Komplexität des Berechnungsmodells als auch mit Blick auf die angespannte 

Versorgungslage mit Kita-Plätzen in Birsfelden. Die Totalrevision des Reglements ist bereits in 

Vorbereitung und soll in enger Abstimmung mit der laufenden Revision des kantonalen FEB-

Gesetzes koordiniert werden. Ziel ist ein vereinfachtes, transparenteres und administrativ 

schlankeres System, das den heutigen Anforderungen besser gerecht wird. 

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass insbesondere die aufwändigen Berechnungen 

einen grossen Teil der administrativen Ressourcen binden. Ein einfacheres Berechnungssys-

tem ist daher zentral, um sowohl die Effizienz der Bearbeitung zu steigern als auch die Zugäng-

lichkeit für die Bevölkerung zu verbessern. Diese Zielsetzung wird im Revisionsprozess prioritär 

berücksichtigt. 
 

2. Stellvertretung Berechnung Betreuungsgutscheine 

Auch die Empfehlung zur Sicherstellung einer Stellvertretung bei der Bearbeitung und Überprü-

fung der Berechnungen teilt der Gemeinderat vollumfänglich. Derzeit ist die Berechnung der 

Beiträge stark personenbezogen organisiert, was bei einem Personalausfall tatsächlich ein er-

hebliches Risiko für die Kontinuität des Dienstleistungsangebots darstellt. Die Auszahlungen 

der bestehenden Betreuungsgutscheine sind unabhängig jedoch jederzeit gewährleistet. Mit der 

voraussichtlich anstehenden Totalrevision und den vorgesehenen Vereinfachungen wird eine 

verlässliche Stellvertretung für die Berechnungen möglich.   
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Bericht der GPK betreffend Feuerwehr vom 18. August 2025 
Die GPK befasste sich in der Sitzung vom 18.08.2025 mit dem Thema Feuerwehr. Im Vorfeld 

zur Befragung wurde ein von der GPK erstellter Fragebogen durch den zuständigen Gemeinde-

rat Simon Oberbeck, Daniel Lerch, Leiter Sicherheit und Rettung, sowie Feuerwehrkomman-

dant Patrick Rüegg schriftlich beantwortet. Bei der Besprechung gingen die Zuständigen auf die 

ergänzenden Fragen der GPK ein. 

Aus dem Fragebogen und dem Gespräch lassen sich folgende Feststellungen zusammenfas-

sen: 

Allgemeines 
Die Feuerwehr untersteht der Aufsicht des zuständigen Departementsvorstehers GR  

S. Oberbeck und der Abteilung Sicherheit und Rettung. Fachlich wird die Feuerwehr durch das 

kantonale Feuerwerkinspektorat beaufsichtigt. 

Die GPK findet eine regional gut vernetzte Feuerwehr vor, die sich gezielt um Nachwuchs küm-

mert und bei den letzten externen Prüfungen mit guten Noten abschnitt. Bestandteil der Befra-

gung der Feuerwehr war ausserdem der überraschende Rücktritt des früheren Feuerwehrkom-

mandanten. 

Feuerwehr 

• Zusammenarbeit  

Die Feuerwehr Birsfelden ist gut vernetzt mit anderen Blaulichtorganisationen in der Region. 

Die Feuerwehr Muttenz ist als Stützpunktfeuerwehr auch für Birsfelden zuständig und hilft z.B. 

bei Fahrzeugbränden. Mit der Betriebsfeuerwehr der VARO Energy gibt es eine Vereinbarung 

zur Verstärkung des Tagespiketts. Zudem führt die Berufsfeuerwehr Basel den Ersteinsatz im 

Tanklager aus. Bei Einsätzen auf dem Rhein werden je nach Abschnitt auch die Feuerwehr 

Grenzach-Wyhlen und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einbezogen. 

• Zustand von Ausrüstung, Flotte und Feuerwehrdepot 

Der Zustand des Feuerwehrdepots ist nach wie vor sehr gut (Baujahr 1986). Der Zustand und 

die Ausrichtung der Ausrüstung sind sehr gut. Der Zustand der Fahrzeugflotte ist dank monatli-

cher, sorgfältiger Pflege durch die Feuerwehrangehörigen und laufenden Unterhalts- und Ser-

vicearbeiten bei Fachbetrieben gut. Gewisse Fahrzeuge sind überaltert und Ersatzbeschaffun-

gen müssen eingeplant werden. Die Autodrehleiter ist alt (Jahrgang 1993) und sehr reparatur-

anfällig geworden. Die Feuerwehr plant einen Ersatz der Autodrehleiter. Sie wird sich 2026 über 

passende Ersatzmodelle informieren.  

• Mannschaft und Nachwuchs 

Stand August 2025 besteht die Feuerwehr Birsfelden aus 64 Aktivmitgliedern (56 Männer und 8 

Frauen). Jährlich hat die Feuerwehr ca. 6-8 Personen, die neu eintreten. Trotz der niedrigen 

Beteiligung von einem Drittel der Aufgebotenen an den jährlichen Rekrutierungstagen können 

die Neueintritte in etwa die jährlichen Austritte (Wegzug oder altersbedingt) ausgleichen. Die 

Sanktionierung in Form von Bussen für unentschuldigtes Fernbleiben von den Rekrutierungsta-

gen wurde aus administrativen Gründen ausgesetzt. Die Zuständigkeit für das Bussenwesen 

liegt bei der Gemeinde. Sollte die Teilnehmer/innenzahl an den Rekrutierungstagen sinken, wird 

das Büssen wieder aufgenommen.  

Die Feuerwehrausbildung ist auf mehreren Stufen gut ausgeprägt, sowohl intern als auch über 

die International Fire Academy (Ifa) Balsthal. Die Feuerwehr Birsfelden veranstaltet zur Ergän-

zung seit Jahren eigene, interne Grundkurse für die Bereiche Wasserrettung und Ölwehr. 
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Fachliche Aufsicht durch das Feuerwehrinspektorat 
Es finden regelmässig zwei Arten von Inspektionen statt. Die kantonale Inspektion (alle 5 Jahre, 

bestehend aus einer Materialinspektion, einem unangemeldeten Übungsbesuch und einer In-

spektionsübung nach den Vorgaben des Inspizienten) sowie eine Überprüfung der Einsatzbe-

reitschaft (alle 4 Jahre, unangekündigte Alarmauslösung tagsüber zur Überprüfung der Einhal-

tung des Schutzzieles). Die letzte Feuerwehrinspektion fand am 19. Juni 2023 durch das kanto-

nale Feuerwerkinspektorat statt. Die Gesamtbeurteilung war gut und ohne akuten Handlungs-

bedarf. Personell ist die Feuerwehr Birsfelden gut aufgestellt, trotzdem können bestimmte As-

pekte wie der Schaumeinsatz noch weiter gefestigt werden. Der Bericht vom kantonalen Feuer-

werkinspektorat zur Alarmüberprüfung steht noch aus, da hier ein Gesamtbild von der gesam-

ten Feuerwehrbereitschaft im Kanton gegeben werden soll. 

Aufsicht der Feuerwehr durch die Gemeinde 
Die Gemeinde übt über den zuständigen Departementsvorsteher GR Simon Oberbeck die Auf-

sichtsfunktion aus. Der Gemeinderat nimmt periodisch an Austauschsitzungen teil (z.B. Arbeits-

gruppe Sicherheit) und ist regelmässig Gast an Feuerwehrübungen, wo er sich über den Ausbil-

dungsstand und Aktualitäten informiert (z.B. Hauptübung).  

Daniel Lerch ist als Abteilungsleiter “Sicherheit und Rettung” u. a. für die Feuerwehr zuständig. 

Gleichzeitig ist er Mitglied des Stabs der Feuerwehr. Die Funktion als Stabsmitglied der Feuer-

wehr ist ein Milizamt und hat mit seinem Anstellungsverhältnis nichts zu tun. Als Mitglied des 

Stabs der Feuerwehr ist der Rang eines höheren Offiziers (Oberleutnant) vorgesehen. Für 

diese Funktion ist eine gewisse mehrjährige Feuerwehr- und Führungserfahrung u.a. auch als 

Einsatzleiter nötig.  

Ein Diskussionspunkt ist Daniel Lerchs Doppelrolle als Leiter “Sicherheit und Rettung” der Ge-

meinde und als Offizier in der Feuerwehr. Der zuständige Gemeinderat hebt die Synergien her-

vor, während es bei GPK-Mitgliedern Fragen bzgl. Interessenkonflikten bzw. Selbstaufsicht gibt. 

Fragen um die Wahl eines früheren Feuerwehrkommandanten 
Der Gemeinderat wählt den Kommandanten/die Kommandantin auf Vorschlag des Feuerwehr-

kommandos. Das Feuerwehr-Inspektorat Beider Basel (FWI) bestätigt den Kommandanten. Der 

Feuerwehrkommandant muss den kantonalen Kommandantenkurs erfolgreich absolviert haben 

oder muss diesen nach Ernennung zeitnah besuchen. Weiter ist es die Regel, dass die Mitglie-

der der Feuerwehr ortsansässig oder allenfalls in einer benachbarten Gemeinde wohnhaft sind. 

Diese Usanz ist nicht gesetzlich verankert, sondern ergibt sich aus der Eigenschaft der Feuer-

wehr, rasch vor Ort in Aktion treten zu können.  

Ende 2022 wurde Niklaus Lerch als Feuerwehrkommandant ernannt. Sein Rücktritt im Februar 

2024 mit Wirkung auf Ende 2023 kam für den Gemeinderat überraschend.  

GR S. Oberbeck stellt klar, dass er zum Zeitpunkt der Ernennung von Niklaus Lerch alle Bedin-

gungen und Voraussetzungen für einen Feuerwehrkommandanten als erfüllt sah. Nach dessen 

Ernennung im 2022 stellte sich jedoch heraus, dass der frisch ernannte Kommandant ein Haus 

weit ausserhalb der Gemeinde gekauft hatte und auch plante, im Laufe des Jahres 2023 dort 

hinzuziehen. Darüber waren weder das Feuerwehrkommando noch der Gemeinderat vor seiner 

Ernennung informiert. Das nunmehr gestörte Vertrauensverhältnis zwischen dem Kommandan-

ten und dem Feuerwehrkommando und dem Gemeinderat führte zu einem ungeplanten und un-

erwarteten Ausscheiden des Kommandanten im Februar 2024. Die Missstimmung erschwerte 

die Übergabe der Geschäfte des nun ehemaligen Kommandanten zum neuen Feuerwehrkom-

mandant Patrick Rüegg. Der neue Feuerwehrkommandant sah sich gezwungen, auf die Unter-

lagen und Dokumente seines Vorvorgängers zurückzugreifen.  
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Trotz der entstandenen Unstimmigkeiten im Feuerwehrkommando stellen die Verantwortlichen 

fest, dass das Funktionieren der Feuerwehr zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. 

Feststellung und Empfehlung  
GR Simon Oberbeck, Abteilungsleiter Daniel Lerch und Feuerwehrkommandant Patrick Rüegg 

gaben ausführlich und kompetent zum Thema Feuerwehr Auskunft.  

Die GPK hat im Rahmen ihrer Prüfungshandlungen festgestellt, dass die Feuerwehr in einem 

guten Zustand ist, kompetent geführt wird und der Gemeinderat seine Aufsichtsaufgaben mehr-

heitlich wahrnimmt. Die GPK sieht vereinzelt Punkte, an denen bestimmte Prozesse und Kom-

petenzen genauer definiert und festgehalten werden sollten. 

Die GPK empfiehlt dem Gemeinderat und der Abteilung “Sicherheit und Rettung” 

1. künftige Wahlen von Feuerwehrkommandant/innen formalisierter vorzunehmen. Die Ver-
ordnung regelt lediglich die jeweiligen Zuständigkeiten für die Wahl eines Kommandan-
ten/einer Kommandantin, legt jedoch keine weiteren Kriterien fest. Es wird empfohlen, 
Kriterien festzulegen und diese – bei einer Neuernennung des Feuerwehrkommandan-
ten/der Kommandantin – in einem definierten Prozess zu prüfen. Allenfalls sind die erar-
beiteten Regelungen anteilig auch anwendbar im Hinblick auf die Bestellung der gesam-
ten Mannschaft.  

2. das Aussetzen der Bussen eng zu beaufsichtigen und die Legitimität des Aussetzens 
intern zu prüfen, um einer willkürlichen Rechtsanwendung vorzubeugen. 

3. klar festzulegen, wann Personen in Doppelrollen als befangen gelten, um den Anschein 
allfälliger Interessenkonflikte zu vermeiden. 

 

Stellungnahme / Massnahmen Gemeinderat 
Der Bericht der GPK zum Thema Feuerwehr vom 19. Januar 2026 wird dankend zur Kenntnis 

genommen. 

• Empfehlung zum Thema "Künftige Wahlen von Feuerwehrkommandantinnen und 

Feuerwehrkommandanten" 

Der Gemeinderat dankt für die Empfehlung, künftige Wahlen formalisierter vorzunehmen und 

wird diese in absehbarer Zeit prüfen. 

• Empfehlung zum Thema "Aussetzen der Rekrutierungs-Bussen" 

Die Auswirkungen aufgrund Aussetzens der Rekrutierungs-Bussen werden streng beobachtet. 

Die Verwaltungsleitung und die Abteilung Sicherheit & Rettung stehen hierzu im engen Aus-

tausch mit dem Feuerwehrkommandanten. 

Der Hinweis auf Prüfung der Legitimität des Aussetzens wird vom Gemeinderat aufgenommen. 

• Empfehlung zum Thema "Personen in Doppelrollen" 

Die Unvereinbarkeiten (§ 9 GemG) und Ausstandspflichten (§ 22 GemG) sind im Gemeindege-

setz geregelt. Der Gemeinderat sieht keinen weiteren Handlungsbedarf. 
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Bericht der GPK betreffend Personalrat vom 13. Oktober 2025 

Die GPK hat die Arbeit des Personalrats der Gemeinde Birsfelden geprüft. Ziel der Prüfung war 

es, zu beurteilen, wie der Personalrat seine gesetzlichen Aufgaben gemäss der seit dem 1. No-

vember 2022 gültigen Vereinbarung über die Organisation, Rechte, Pflichten und Aufgaben des 

Personalrats wahrnimmt. Die GPK führte in der Sitzung vom 13. Oktober 2025 eine Prüfung zu 

diesem Thema durch. Im Vorfeld zur Befragung wurde ein von der GPK erstellter Fragebogen 

schriftlich beantwortet. Bei der Besprechung waren Stefanie Haubert (Präsidentin), Burhan Isaki 

(Vizepräsident) und Pascal Oberli (Aktuar) für den Personalrat anwesend. Aus den Antworten 

zum Fragebogen, den eingereichten Unterlagen und der anschliessenden Befragung lassen sich 

folgende Inhalte ableiten:   

 

Organisation und Zusammensetzung 
Der Personalrat setzt sich zum Zeitpunkt der Prüfung aus vier Mitgliedern zusammen, wobei 

zwei Mitglieder per Ende Oktober 2025 aus dem Personalrat ausscheiden, unter anderem auch 

die aktuelle Präsidentin. Gespräche zur Nachfolge sind im Gang.  

Die Zusammensetzung und Amtsführung erfolgen gemäss den Vorgaben der geltenden Verein-

barung. 

Aufgabenwahrnehmung und Zusammenarbeit 
Der Personalrat vertritt die Mitarbeitenden in kollektiven personalrelevanten Fragestellungen, 

nimmt Stellung zu Reglementen, Verordnungen und Beschlüssen mit Auswirkungen auf das 

Personal und steht der Leitung Gemeindeverwaltung sowie dem Gemeindepräsidenten als An-

sprechpartner zur Verfügung. Der Austausch mit der Verwaltung findet regelmässig statt und 

wird als sachlich und konstruktiv beschrieben. 

Der Personalrat hat sich in den vergangenen Jahren aktiv an der Erarbeitung und Überarbei-

tung verschiedener personalrelevanter Grundlagen beteiligt, unter anderem bei der Verordnung 

über den Schutz der Persönlichkeit, der ICT-Verordnung sowie der Regelung zur Telearbeit. 

Darüber hinaus hat er mehrere Initiativen zugunsten der Mitarbeitenden angestossen, darunter 

die Mitarbeitendenbefragung 2023, begleitende Workshops zur Unternehmenskultur sowie Vor-

schläge zur Verbesserung der Arbeitgeberattraktivität. Stellungnahmen des Personalrats wur-

den teilweise berücksichtigt, in einzelnen Fällen jedoch nicht weiterverfolgt. 

Ressourcen und Arbeitsweise 

Für seine Tätigkeit stehen dem Personalrat ein jährliches Budget von 2’000 Franken sowie zu-

sätzlich 1’000 Franken für Weiterbildungen zur Verfügung. Die Arbeit im Personalrat gilt als Ar-

beitszeit, erfolgt jedoch ohne zusätzliche Entschädigung. Der zeitliche Aufwand ist abhängig 

von Funktion und Engagement; für das Präsidium beläuft er sich auf rund 30 Stunden pro Jahr. 

In der Praxis wird die Arbeit des Personalrats häufig neben dem ordentlichen Tagesgeschäft er-

ledigt, was die kontinuierliche Bearbeitung von Themen erschwert. 

Kommunikation und Sichtbarkeit 
Die Information der Mitarbeitenden über die Tätigkeit des Personalrats erfolgt hauptsächlich 

über den Jahresbericht und die jährlich durchgeführte Personalversammlung. Eine laufende, 

niederschwellige Kommunikation besteht nicht. Ein Intranet oder ein vergleichbarer digitaler In-

formationskanal ist nicht vorhanden. Entsprechend ist die Sichtbarkeit des Personalrats inner-

halb der Belegschaft begrenzt, und es gehen nur vereinzelt direkte Anfragen von Mitarbeiten-

den ein. 
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Personalentwicklung und Fluktuation 

In den Jahren 2023 und 2024 lag die Personalfluktuation innerhalb der Gemeindeverwaltung 

bei rund 22 Prozent und damit deutlich über dem branchenüblichen Durchschnitt. Der Personal-

rat hat diese Entwicklung erkannt, Gespräche mit der Leitung Gemeindeverwaltung geführt und 

Massnahmen zur Stärkung der Unternehmenskultur angeregt. Die ursprünglich geplante Wie-

derholung der Mitarbeitendenbefragung wurde ausgesetzt, wodurch dem Personalrat derzeit 

aktuelle, systematisch erhobene Informationen zur Mitarbeitendenzufriedenheit fehlen. 

Whistleblowing und Vertrauensfunktion 

Gemäss § 8 der Vereinbarung fungiert der Personalrat als Anlaufstelle für Whistleblowing. Seit 

Inkrafttreten der Vereinbarung sind keine entsprechenden Meldungen eingegangen. In der Pra-

xis besteht jedoch kein definierter Prozess für den Umgang mit möglichen Hinweisen. Weder 

der Ablauf der Entgegennahme noch die Behandlung, Dokumentation oder Weiterleitung von 

Meldungen sind schriftlich geregelt. Auch die Abgrenzung zwischen der Anlaufstelle des Perso-

nalrats und der externen betrieblichen Sozialberatung ist nicht klar definiert. Die Verantwortung 

wird vom Personalrat wahrgenommen, erfolgt jedoch informell und ohne festgelegte Verfah-

rensschritte. 

Feststellung und Empfehlung 
Die GPK stellt fest, dass der Personalrat seine gesetzlichen Aufgaben grundsätzlich korrekt, en-

gagiert und im Einklang mit der geltenden Vereinbarung wahrnimmt. Er leistet einen wichtigen 

Beitrag zur Vertretung der Mitarbeitendeninteressen, zur Kommunikation zwischen Belegschaft 

und Verwaltung sowie zur Förderung einer konstruktiven Betriebskultur. 

Gleichzeitig zeigt sich, dass die Wirksamkeit des Personalrats durch strukturelle Rahmenbedin-

gungen begrenzt ist. Die Tätigkeit erfolgt weitgehend zusätzlich zum ordentlichen Arbeitspen-

sum, was Kontinuität und vertiefte Bearbeitung erschwert. Personelle Wechsel im Gremium füh-

ren zudem zu Wissensverlusten und unterbrechen laufende Entwicklungen. Die institutionelle 

Sichtbarkeit innerhalb der Belegschaft ist begrenzt, was den Zugang für Mitarbeitende zusätz-

lich erschwert. 

Besonderer Entwicklungsbedarf besteht aus Sicht der GPK im Bereich Whistleblowing. Die Auf-

gabe ist zwar in der Vereinbarung klar zugewiesen, jedoch weder prozessual noch organisato-

risch konkretisiert. Ohne definierte Abläufe, Zuständigkeiten und Schnittstellen kann der Perso-

nalrat diese Funktion nicht vollumfänglich und nachvollziehbar wahrnehmen. 

Aus Sicht der GPK kann der Personalrat seine gesetzlichen Aufgaben künftig wirkungsvoller er-

füllen, wenn er seine internen Abläufe klarer strukturiert und dokumentiert. Insbesondere für die 

Behandlung von Anfragen, Beschwerden und möglichen Whistleblowing-Meldungen sollten ein-

fache, schriftlich festgehaltene Verfahren bestehen, welche Zuständigkeiten, Vertraulichkeit und 

Kommunikationswege transparent regeln. Damit verbunden ist eine klare Abgrenzung der An-

laufstelle des Personalrats gegenüber externen Beratungs- und Unterstützungsangeboten, um 

sowohl für den Personalrat selbst als auch für die Mitarbeitenden Rechtssicherheit und Orientie-

rung zu schaffen.  

Weiter erscheint es sinnvoll, die interne Kommunikation des Personalrats zu stärken, etwa 

durch regelmässige Kurzinformationen oder einen niederschwelligen digitalen Informationska-

nal, um die Sichtbarkeit seiner Tätigkeit zu erhöhen und die Zugänglichkeit für Mitarbeitende zu 

verbessern.  

Angesichts personeller Wechsel im Personalrat ist zudem auf eine systematische Übergabe 

und ein einfaches Wissensmanagement zu achten, damit Erfahrungen, Kontakte und laufende 

Themen nicht verloren gehen.  
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Schliesslich empfiehlt sich eine regelmässige Selbstreflexion der eigenen Wirksamkeit, bei-

spielsweise im Anschluss an die Personalversammlung oder anhand von Rückmeldungen aus 

der Belegschaft, um Aufgaben, Schwerpunkte und Arbeitsweisen laufend anpassen zu können. 

Ergänzend dazu empfiehlt die GPK dem Gemeinderat, die bestehenden Abläufe in der Zusam-

menarbeit mit dem Personalrat zu überprüfen und bei Bedarf zu präzisieren. Dabei kann insbe-

sondere eine transparente Rückmeldepraxis zu Stellungnahmen des Personalrats sowie eine 

Klärung der Rollen und Abläufe bei personalrelevanten Fragestellungen zur gegenseitigen Ver-

ständlichkeit beitragen. Eine solche Präzisierung würde aus Sicht der GPK die Wahrnehmung 

der Mitwirkungsfunktion des Personalrats unterstützen und die Zusammenarbeit insgesamt 

stärken. 

Stellungnahme / Massnahmen Gemeinderat 
Der Gemeinderat dankt der GPK für den Bericht und die darin enthaltenen Empfehlungen.  

Die Empfehlung "(…) bestehenden Abläufe in der Zusammenarbeit mit dem Personalrat zu 

überprüfen und bei Bedarf zu präzisieren (…)", nimmt der Gemeinderat gerne auf. Er wird Ver-

besserungsmöglichkeiten prüfen und bei Bedarf mit dem Personalrat besprechen. 
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Résumé  
 
Die GPK blickt auf ihr erstes ganzes Berichtsjahr in neuer Besetzung zurück. Sie nutzte eine 
Sitzung für die Festlegung der Kriterien, die fortan die Auswahl der Befragungsthemen definieren 
und verschaffte sich einen Überblick über die GPK-Prüfungen in der Vergangenheit. Anschlies-
send ging sie ihrer Arbeit mittels Befragungen nach.  
 
Die GPK konnte im Berichtsjahr ihrer Aufgabe ohne erhebliche Erschwernisse nachkommen. An 
dieser Stelle bedankt sich die GPK bei allen Befragten für die gute Zusammenarbeit und den 
konstruktiven Dialog. Die angeforderten Unterlagen wurden stets innert Frist zur Verfügung ge-
stellt, so dass der GPK die Arbeit massgeblich erleichtert wurde.  
 
Bei ihren Prüfungen achtet die GPK darauf, möglichst unterschiedliche Tätigkeiten und Aufgaben 
der Verwaltung und des Gemeinderates abzudecken. Bei Befragungen, die eine Vertiefung er-
fordern oder sich weitere Fragen auftaten, wurde eine weitere Befragung anberaumt. Im Berichts-
jahr wurde die Abteilung Soziale Dienste zwei Mal befragt, da die GPK besser verstehen wollte, 
wie es in der Vergangenheit zu der eklatanten Personalfluktuation kam und welche Massnahmen 
die Gemeinde für die Zukunft plant. In Ergänzung zu diesem Thema wurde der Personalrat, be-
stehend aus Mitarbeitenden der Gemeinde, befragt. Wo die GPK ein Verbesserungsbedarf sah, 
gab die GPK entsprechende Empfehlungen an den Gemeinderat ab. 
 
Die GPK zieht grundsätzlich ein positives Résumé aus ihren Prüfungen. In den geprüften Berei-
chen haben Gemeinderat und Gemeindeverwaltung allfällige Probleme erkannt und oft unlängst 
gehandelt oder haben Massnahmen in die Wege geleitet. Einige Empfehlungen der GPK wurden 
seitens Gemeinderats dankend zur weiteren Prüfung aufgenommen. In diesen Fällen entstand 
bei der GPK der Eindruck, dass ihre Empfehlungen nicht mit der entsprechenden Verbindlichkeit 
aufgenommen wurden und regt an, diese künftig verstärkte Rechnung zu tragen.  
 
Das GPK-Präsidium bedankt sich herzlich bei allen GPK-Mitgliedern für ihren Einsatz. Dank ge-
bührt auch dem Sekretariat (im Berichtsjahr tätig: Sonja Eisele) für das Protokollieren der Sitzun-
gen und der Befragungen sowie für das Führen des Sekretariats.  
 
 
 
Birsfelden, 20. April 2026 
 
 
 
 
Bernadette Hauert  Sacha Truffer 
Präsidentin der GPK  Vizepräsident der GPK 
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